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Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU/CSU

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung einer Steuerreform für Wachstum und
Beschäftigung

A. Problem

– Deutliche Nettoentlastung für alle

– Betonung des Leistungsfähigkeitsprinzips

– Gleichbehandlung aller Einkunftsarten

– Rechtsformgerechte Besteuerung

– Keine willkürlichen Systemwechsel

B. Lösung

Unternehmen und Bürger werden in zwei Stufen um insgesamt 50,5 Mrd. DM
entlastet:

 Stufe 1 ab 2001: 33,5 Mrd. DM

 Stufe 2 ab 2003: 17,0 Mrd. DM

Dies wird durch folgende Maßnahmen erreicht:

Zum 1. Januar 2001

– Die Körperschaftsteuer wird

 für thesaurierte Gewinne von 40 auf 30 Prozent,

 für ausgeschüttete Gewinne von 30 auf 25 Prozent

gesenkt.

Eine Doppelbelastung ausgeschütteter Gewinne mit Körperschaftsteuer der
Kapitalgesellschaft und Einkommensteuer des Anteilseigners wird durch das
bestehende und bewährte Vollanrechnungsverfahren vermieden.

– Die Gewerbesteuer wird durch Verringerung der Gewerbesteuermesszahlen
über den gesamten Staffeltarif um 20 Prozent gesenkt. Der Höchstsatz redu-
ziert sich damit von 5 auf 4 Prozent. Die damit verbundenen Steuerausfälle
der Kommunen werden durch eine Senkung der Gewerbesteuerumlage aus-
geglichen.
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– Der Grundfreibetrag wird von derzeit 13 499 DM auf 14 093 DM angehoben.
– Der Eingangssteuersatz wird von derzeit 22,9 auf 18 Prozent und der Spitzen-

steuersatz von derzeit 51 auf 42 Prozent gesenkt. Der Spitzensteuersatz wird
bei einem zu versteuerndem Einkommen von 108 000 DM/216 000 DM er-
reicht.

– Der ermäßigte Steuersatz bei Betriebsveräußerung/-aufgabe wird wieder ein-
geführt.

– Unternehmensumstrukturierungen werden erleichtert durch
 die Einführung einer steuerfreien Reinvestitionsrücklage, die ein Unter-

nehmen in Höhe von 60 Prozent des Gewinns aus der Veräußerung einer
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft bilden kann.

 die Wiederzulassung der steuerneutralen Übertragung von Wirtschafts-
gütern bei Personenunternehmen und die Aufhebung der Betriebsbezo-
genheit bei der Übertragung der stillen Reserven.

– Zur Finanzierung werden weitere Steuervergünstigungen eingeschränkt oder
abgebaut:
 Verminderung der Abschreibungssätze für bewegliche Wirtschaftsgüter

des Anlagevermögens, für Gebäude des Betriebsvermögens und Wegfall
der degressiven Abschreibung auf Wohngebäude des Privatvermögens

 Einschränkungen bei der Gesellschafterfremdfinanzierung
 Einführung einer Entfernungspauschale für Fahrten Wohnung/Arbeits-

stätte.

Zum 1. Januar 2003
– Der Eingangssteuersatz wird von 18 auf 15 Prozent und der Spitzensteuersatz

von 42 auf 35 Prozent gesenkt. Der Spitzensteuersatz wird bei einem zu ver-
steuerndem Einkommen von 110 106 DM/220 212 DM erreicht.

– Der Grundfreibetrag wird von 14 093 DM auf 14 579 DM angehoben.
– Einführung einer Abgeltungsteuer für Zinseinkünfte.

C. Alternativen

Keine
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D. Finanzielle Auswirkungen

Die o. a. Maßnahmen des Gesetzes zur Umsetzung einer Steuerreform für
Wachstum und Beschäftigung haben folgende Auswirkungen auf die Gebiets-
körperschaften:

* nachrichtlich: zusätzlich Solidaritätszuschlag von 2 125 Mio. DM

Einzelheiten sind aus dem beigefügten Finanztableau ersichtlich.
Der Vollzugsaufwand ist nicht bezifferbar.

Gebietskörperschaften Steuermehr- (+) / Steuermindereinnahmen (–) in Mio. DM
in den Jahren (entstehungsmäßige Rechnung)

1. Stufe 2001 2. Stufe 2003

Bund * ./. 16 975 ./. 7 180

Länder ./. 16 975 ./. 7 180

Gemeinden + 450 ./. 2 640

Insgesamt ./. 33 500 ./. 17 000
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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung einer Steuerreform für Wachstum und
Beschäftigung

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:
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Artikel 1

(Änderung des Einkommensteuergesetzes)

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821), zuletzt geän-
dert durch … (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:
1. In § 2 Abs. 6 Satz 1 werden die Worte „den Entlastungs-

betrag nach § 32c,“ gestrichen.
2. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 wird wie folgt gefasst:

„6. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für Fahrten
zwischen Wohnung und Betriebsstätte und für Fami-
lienheimfahrten, soweit sie über den abzuziehenden
Betrag, der sich nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, Nr. 5
Satz 4 und 5 oder Abs. 2 ergibt, hinausgehen.
Bei Benutzung eines Kraftfahrzeugs sind Aufwen-

dungen für Fahrten zwischen Wohnung und Be-
triebsstätte in Höhe des positiven Unterschiedsbe-
trags zwischen 0,03 vom Hundert des inländischen
Listenpreises im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2
des Kraftfahrzeugs im Zeitpunkt der Erstzulassung
je Kalendermonat für jeden Entfernungskilometer
und dem sich nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 oder
Abs. 2 ergebenden Betrag sowie Aufwendungen für
Familienheimfahrten in Höhe des positiven Unter-
schiedsbetrags zwischen 0,002 vom Hundert des in-
ländischen Listenpreises im Sinne des § 6 Abs. 1
Nr. 4 Satz 2 für jeden Entfernungskilometer und dem
sich nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 und 5 oder
Abs. 2 ergebenden Betrag nicht abziehbar; ermittelt
der Steuerpflichtige die private Nutzung des Kraft-
fahrzeugs nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3, treten an die
Stelle des mit 0,03 oder 0,002 vom Hundert des in-
ländischen Listenpreises ermittelten Betrags für
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und
für Familienheimfahrten die auf diese Fahrten entfal-
lenden tatsächlichen Aufwendungen;“

3. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 5 wird gestrichen.
b) Der bisherige Absatz 6 wird neuer Absatz 5; die Sätze

2 und 3 werden gestrichen.
c) Der bisherige Absatz 7 wird neuer Absatz 6; die

Worte „Absätze 3 bis 6“ werden durch die Worte „Ab-
sätze 3 bis 5“ ersetzt.

4. § 6b wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Steuerpflichtige, die
– Grund und Boden,
– Aufwuchs auf Grund und Boden mit dem dazuge-

hörigen Grund und Boden, wenn der Aufwuchs zu
einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsver-
mögen gehört,

– Gebäude oder
– Anteile an Kapitalgesellschaften
veräußern, können im Wirtschaftsjahr der Veräuße-
rung von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
der in Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die im
Wirtschaftsjahr der Veräußerung oder im vorangegan-
genen Wirtschaftsjahr angeschafft oder hergestellt
worden sind, einen Betrag bis zur Höhe des bei der
Veräußerung entstandenen Gewinns abziehen. Bei der
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften
kann ein Betrag nur bis zur Höhe von 60 vom Hundert
des bei der Veräußerung entstandenen Gewinns abge-
zogen werden; diese Einschränkung gilt nicht bei der
Veräußerung durch Unternehmensbeteiligungsgesell-
schaften im Sinne des § 25 Abs. 1 des Gesetzes über
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Unternehmensbeteiligungsgesellschaften. Der Abzug
ist zulässig bei den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten von
1. Grund und Boden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden entstanden ist,

2. Aufwuchs auf Grund und Boden mit dem dazuge-
hörigen Grund und Boden, wenn der Aufwuchs zu
einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsver-
mögen gehört, soweit der Gewinn bei der Veräuße-
rung von Grund und Boden oder der Veräußerung
von Aufwuchs auf Grund und Boden mit dem da-
zugehörigen Grund und Boden entstanden ist,

3. Anteilen an Kapitalgesellschaften,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von An-
teilen an Kapitalgesellschaften entstanden ist, oder

4. Gebäuden oder
5. abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern.
Der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden
steht ihre Erweiterung, ihr Ausbau oder ihr Umbau
gleich. Der Abzug ist in diesem Fall nur von dem Auf-
wand für die Erweiterung, den Ausbau oder den Um-
bau der Gebäude zulässig.“

b) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Nr. 2 wird das Komma durch ein Semikolon

ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
„die Frist von sechs Jahren verkürzt sich für An-
teile an Kapitalgesellschaften auf drei Jahre,“.

bb) In Nr. 3 werden die Worte „eines Betriebs des
Steuerpflichtigen“ gestrichen.

c) Absatz 10 wird gestrichen.
5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbe-
trägen kann nach einem unveränderlichen Hundert-
satz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) vorgenom-
men werden; der dabei anzuwendende Hundertsatz
darf höchstens das Doppelte des bei der Absetzung für
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in Betracht
kommenden Hundertsatzes betragen und 20 vom
Hundert nicht übersteigen.“

b) Absatz 4 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:
„Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1 als Ab-
setzung für Abnutzung die folgenden Beträge bis zur
vollen Absetzung abzuziehen:
1. bei Gebäuden, soweit sie zu einem Betriebsvermö-

gen gehören und nicht Wohnzwecken dienen und
für die der Bauantrag nach dem 31. März 1985 ge-
stellt worden ist, jährlich 3 vom Hundert,

2. bei Gebäuden, soweit sie die Voraussetzungen der
Nummer 1 nicht erfüllen und die
a) nach dem 31. Dezember 1924 fertiggestellt

worden sind, jährlich 2 vom Hundert,

b) vor dem 1. Januar 1925 fertiggestellt worden
sind, jährlich 2,5 vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten;
Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. Beträgt die tat-
sächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes in den
Fällen des Satzes 1 Nr. 1 weniger als 33 Jahre, in
den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe a weniger
als 50 Jahre, in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 Buch-
stabe b weniger als 40 Jahre, so können an Stelle
der Absetzungen nach Satz 1 die der tatsächlichen
Nutzungsdauer entsprechenden Absetzungen für
Abnutzung vorgenommen werden.“

c) Absatz 5 wird gestrichen.
d) Absatz 5a wird zu Absatz 5 und wie folgt geändert:

Die Worte „Die Absätze 4 und 5 sind“ werden durch
die Worte „Absatz 4 ist“ ersetzt.

6. In § 7a Abs. 9 werden die Worte „§ 7 Abs. 5a“ durch die
Worte „§ 7 Abs. 5“ ersetzt.

7. In § 7h Abs. 1 Satz 1 wird das Zitat „§ 7 Abs. 4 und 5“
durch das Zitat „§ 7 Abs. 4“ ersetzt.

8. In § 7i Abs. 1 Satz 1 wird das Zitat „§ 7 Abs. 4 und 5“
durch das Zitat „§ 7 Abs. 4“ ersetzt.

9. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, soweit die
Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
15 Kilometer übersteigt. Zur Abgeltung dieser
Aufwendungen ist für jeden Arbeitstag, an dem
der Arbeitnehmer die Arbeitsstätte aufsucht, eine
Entfernungspauschale von 0,50 Deutsche Mark
für jeden vollen Kilometer anzusetzen, um den
die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte 15 Kilometer übersteigt. Für die Bestim-
mung ist die kürzeste Straßenverbindung maßge-
bend; eine zumutbare Fährverbindung ist einzu-
beziehen. Die Strecke, über die der Arbeitnehmer
nach § 3 Nr. 32 oder § 8 Abs. 3 steuerfrei beför-
dert wird, mindert die nach Satz 3 maßgebende
Entfernung. Hat ein Arbeitnehmer mehrere Woh-
nungen, so sind die Wege von einer Wohnung, die
nicht der Arbeitsstätte am nächsten liegt, nur zu
berücksichtigen, wenn sie den Mittelpunkt der
Lebensinteressen des Arbeitnehmers bildet und
nicht nur gelegentlich aufgesucht wird;“.

b) In Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 wird Satz 5 durch folgende
Sätze 5 und 6 ersetzt:
„Zur Abgeltung der Aufwendungen für eine Famili-
enheimfahrt ist eine Entfernungspauschale von 0,50
Deutsche Mark für jeden vollen Entfernungskilome-
ter zwischen dem Ort des eigenen Hausstands und
dem Beschäftigungsort anzusetzen; Nummer 4 Satz 3
ist entsprechend anzuwenden. Aufwendungen für Fa-
milienheimfahrten mit einem dem Steuerpflichtigen
im Rahmen einer Einkunftsart überlassenen Kraft-
fahrzeug werden nicht berücksichtigt;“.
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c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Durch die Entfernungspauschalen sind sämtli-

che Aufwendungen abgegolten, die durch die Wege
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und durch die
Familienheimfahrten veranlasst sind; dies gilt auch
für Aufwendungen infolge eines Verkehrsunfalls. Be-
hinderte,

1. deren Grad der Behinderung mindestens 70 be-
trägt,

2. deren Grad der Behinderung weniger als 70, aber
mindestens 50 beträgt und die in ihrer Bewegungs-
fähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträch-
tigt sind,

können anstelle der Entfernungspauschalen die tat-
sächlichen Aufwendungen für die Wege zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte über die gesamte Strecke
und für die Familienheimfahrten ansetzen. Die Vor-
aussetzungen des Satzes 2 Nr. 1 und 2 sind durch amt-
liche Unterlagen nachzuweisen.“

10. § 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

„a) von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit:
ein Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1 500 Deut-
sche Mark; daneben sind die Aufwendungen für
den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 gesondert abzuziehen;“

11. In § 10d Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl „2 Millionen“
durch die Zahl „1 Million“ ersetzt.

12. In § 16 Abs. 3 wird Satz 2 gestrichen. Die bisherigen
Sätze 3 bis 6 werden Sätze 2 bis 5.

13. In § 18 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „Abs. 1 Nr. 1
letzter Halbsatz“ durch die Angabe „Abs. 1 Nr. 1
Satz 2“ ersetzt.

14. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 Satz 1wird wie folgt gefasst:
„Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalver-
mögen ist bei der Veranlagung zur Einkommen-
steuer nach Abzug der Werbungskosten ein Betrag
von 3 000 Deutsche Mark abzuziehen.“

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Der Steuerpflichtige kann wählen, ob die Ka-

pitalerträge, die dem Steuerabzug nach § 43a Abs. 1
Nr. 3 unterliegen, in die Veranlagung zur Einkom-
mensteuer einbezogen werden. Bleiben diese Er-
träge außer Ansatz, ist die Einkommensteuer durch
den Steuerabzug nach § 43a Abs. 1 Nr. 3 abgegol-
ten; § 43a Abs. 2, 3 und 4 bleiben unberührt. Auf-
wendungen, die mit diesen außer Ansatz bleibenden
Erträgen in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen, sind nicht als Werbungskosten abziehbar. Die
Wahl nach Satz 1 kann für die dort genannten Kapi-
talerträge nur einheitlich ausgeübt werden; Ehegat-
ten, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt
werden, können die Wahl nur gemeinsam ausüben.
Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht in den Fällen des § 20
Abs. 3.“

15. In § 32 Abs. 4 Satz 2 wird die Zahl „13 500“ durch die
Zahl „14 040“ ersetzt.

16. § 32a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich
nach dem zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt
vorbehaltlich der §§ 32b, 34, 34b und 34c jeweils in
Deutsche Mark für zu versteuernde Einkommen
1. bis 14 093 Deutsche Mark (Grundfreibetrag):

0;
2. von 14 094 Deutsche Mark bis 18 089 Deutsche

Mark:
(625,63 · y + 1 800) · y;

3. von 18 090 Deutsche Mark bis 107 999 Deutsche
Mark:
(105,66 · z + 2 300) · z + 819;

4. von 108 000 Deutsche Mark an:
0,42 · x – 15 298.

‚y‘ ist ein Zehntausendstel des 14 040 Deutsche
Mark übersteigenden Teils des abgerundeten zu ver-
steuernden Einkommens. ‚z‘ ist ein Zehntausendstel
des 18 036 Deutsche Mark übersteigenden Teils des
abgerundeten zu versteuernden Einkommens. ‚x‘ ist
das abgerundete zu versteuernde Einkommen.“

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Für zu versteuernde Einkommen bis 107 999

Deutsche Mark ergibt sich die nach den Absätzen 1
bis 3 berechnete tarifliche Einkommensteuer aus der
diesem Gesetz beigefügten Anlage 2 (Einkommen-
steuer-Grundtabelle).“

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Bei Ehegatten, die nach den §§ 26 und 26b

zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden,
beträgt die tarifliche Einkommensteuer vorbehalt-
lich der §§ 32b, 34, 34b und 34c das Zweifache des
Steuerbetrags, der sich für die Hälfte ihres gemein-
sam zu versteuernden Einkommens nach den Absät-
zen 1 bis 3 ergibt (Splitting-Verfahren). Für zu ver-
steuernde Einkommen bis 215 999 Deutsche Mark
ergibt sich die nach Satz 1 berechnete tarifliche Ein-
kommensteuer aus der diesem Gesetz beigefügten
Anlage 3 (Einkommensteuer-Splittingtabelle).“

17. § 32c wird aufgehoben.
18. In § 33a Abs. 1 Satz 1 und 4 wird jeweils die Zahl

„13 500“ durch die Zahl „14 040“ ersetzt.
19. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „unwiderruflichen“ ge-

strichen.
bb) Satz 4 wird gestrichen.

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Sind in dem zu versteuernden Einkommen

außerordentliche Einkünfte im Sinne des Absatzes 2
Nr. 1 oder 5 enthalten, so ist auf Antrag die auf den
Teil dieser außerordentlichen Einkünfte, der den Be-



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 7 – Drucksache 14/2903

trag von 10 Millionen Deutsche Mark nicht über-
steigt, entfallende Steuer nach einem ermäßigten
Steuersatz zu bemessen. Dieser beträgt die Hälfte
des durchschnittlichen Steuersatzes, der sich ergäbe,
wenn die tarifliche Einkommensteuer nach dem ge-
samten zu versteuernden Einkommen zuzüglich der
dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Ein-
künfte zu bemessen wäre; mindestens aber ist ein
Steuersatz von 18 vom Hundert anzusetzen. Auf das
verbleibende zu versteuernde Einkommen ist vorbe-
haltlich des Absatzes 1 die Einkommensteuertabelle
anzuwenden. Für Veräußerungsgewinne im Sinne
des Absatzes 2 Nr. 1 ist die Tarifermäßigung der
Sätze 1 bis 3 dem Steuerpflichtigen einmal und nur
dann zu gewähren, wenn der Steuerpflichtige das 55.
Lebensjahr vollendet hat oder im sozialversiche-
rungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig ist.“

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Die Absätze 1 und 3 gelten nicht für außeror-

dentliche Einkünfte im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1,
wenn der Steuerpflichtige auf diese Einkünfte ganz
oder teilweise § 6b oder § 6c anwendet.“

20. § 34c wird wie folgt geändert:
In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „32c,“ gestrichen.

21. § 34f wird wie folgt geändert:
In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „der §§ 34g und 35“
durch die Angabe „des § 34g“ ersetzt.

22. § 36 wird wie folgt geändert:
In Absatz 2 Nr. 3 wird jeweils der Bruch „3/7“ durch
den Bruch „1/3“ ersetzt.

23. § 36b wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „oder ein Frei-

stellungsauftrag im Sinne des § 44a Abs. 2 Satz 1“
gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 1 werde vor dem Wort „voraus-
sichtlich“ die Worte „unter Einbeziehung der Er-
träge, für die der Steuerpflichtige ein Veranlagungs-
wahlrecht nach § 20 Abs. 5 hat,“ eingefügt.

24. In § 36c Abs. 1 Nr. 3 werden die Worte „oder ein Frei-
stellungsauftrag im Sinne des § 44a Abs. 2 Satz 1“ ge-
strichen.

25. § 38c Abs. 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Die Jahreslohnsteuerbeträge für die Steuerklassen V
und VI sind aus einer für diesen Zweck zusätzlich auf-
zustellenden Einkommensteuertabelle abzuleiten; in
dieser Tabelle ist für die nach § 32a Abs. 2 abgerunde-
ten Beträge des zu versteuernden Einkommens jeweils
die Einkommensteuer auszuweisen, die sich aus dem
Zweifachen des Unterschiedsbetrags zwischen dem
Steuerbetrag für das Eineinviertelfache und dem Steuer-
betrag für das Dreiviertelfache des abgerundeten zu ver-
steuernden Einkommens nach § 32a Abs. 1 ergibt; die
auszuweisende Einkommensteuer beträgt jedoch min-
destens 18,0 vom Hundert des abgerundeten zu versteu-
ernden Einkommens, für den 16 794 Deutsche Mark
übersteigenden Teil höchstens 42 vom Hundert und für

den 54 000 Deutsche Mark übersteigenden Teil jeweils
42 vom Hundert.“

26. In § 43 Nr. 7 Buchstabe b wird Satz 4 wie folgt gefasst:
„Der Steuerabzug muss nicht vorgenommen werden,
wenn auch der Gläubiger der Kapitalerträge ein inländi-
sches Kreditinstitut oder ein inländisches Finanzdienst-
leistungsinstitut im Sinne des Gesetzes über das Kredit-
wesen einschließlich der inländischen Zweigstelle eines
ausländischen Kreditinstituts oder eines ausländischen
Finanzdienstleistungsinstituts im Sinne der §§ 53 und
53b des Gesetzes über das Kreditwesen, eine Bauspar-
kasse, die Deutsche Postbank AG, die Deutsche Bun-
desbank oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist.“

27. § 43a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden der Hundertsatz „25“
durch den Hundertsatz „20“ und der Hundert-
satz „33 1/3“ durch den Hundertsatz „25“ er-
setzt.

bb) Nummer 3 wird zu Nummer 2 und wie folgt ge-
ändert:
Der Hundertsatz „25“ wird durch den Hundert-
satz „20“ ersetzt.

cc) Nummer 4 wird zu Nummer 3 und wie folgt ge-
fasst:
„in den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und
8 sowie Satz 2:
25 vom Hundert des Kapitalertrags (Zinsabgel-
tungssteuer), wenn der Gläubiger die Kapitaler-
tragsteuer trägt,
33 1/3 vom Hundert des tatsächlich ausgezahl-
ten Betrags, wenn der Schuldner die Kapitaler-
tragsteuer übernimmt;“

b) In Absatz 2 wird der Hundertsatz „30“ durch den
Hundertsatz „25“ ersetzt.

28. § 44a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3, 4, 7 und 8 sowie Satz 2, die einem un-
beschränkt einkommensteuerpflichtigen Gläubiger
zufließen, ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen,
wenn anzunehmen ist, dass für ihn eine Veranlagung
zur Einkommensteuer unter Einbeziehung der Er-
träge, für die der Steuerpflichtige ein Veranlagungs-
wahlrecht nach § 20 Abs. 5 hat, nicht in Betracht
kommt.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Voraussetzung für die Abstandnahme vom

Steuerabzug nach Absatz 1 ist, dass dem nach § 44
Abs. 1 zum Steuerabzug Verpflichteten eine Nicht-
veranlagungs-Bescheinigung des für den Gläubiger
zuständigen Wohnsitzfinanzamts vorliegt. § 36b
Abs. 2 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden.“

c) In Absatz 3 werden die Worte „sowie die Freistel-
lungsaufträge aufzubewahren“ gestrichen.
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29. § 44b wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „in dem dort bestimm-
ten Umfang“ und die Worte „dem Freistellungsauf-
trag nach § 44a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1,“ gestrichen.

b) In Absatz 4 werden die Worte „den Freistellungsauf-
trag oder“ gestrichen.

30. § 45d wird gestrichen.

31. § 50 Abs. 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Die übrigen Vorschriften des § 34 und die §§ 9a, 10,
10c, 16 Abs. 4, § 20 Abs. 4 und 5, §§ 24a, 32, 32a
Abs. 6, §§ 33, 33a und 33b sind nicht anzuwenden.“

32. § 50e wird gestrichen.

33. § 52 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Jahreszahl „2000“ durch
die Jahreszahl „2001“ und in Satz 2 die Jahreszahl
„1999“ jeweils durch die Jahreszahl „2000“ ersetzt.

b) In Absatz 16 wird Satz 11 wie folgt gefasst:

„§ 6 Abs. 5 und 6 Satz 2 und 3 in der Fassung des
Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601)
sind letztmals auf den Erwerb von Wirtschaftsgütern
anzuwenden, bei denen der Erwerb auf Grund eines
vor dem 1. Januar 2001 rechtswirksam abgeschlos-
senen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden
Rechtsakts erfolgt.“

c) Absatz 18 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 6b in der Fassung des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) ist erstmals auf Veräußerungen nach dem
31. Dezember 2000 anzuwenden.“

d) Nach Absatz 21 werden die folgenden Absätze 21a,
21b und 21c eingefügt:

„(21a) § 7 Abs. 2 Satz 2 ist erstmals bei Wirt-
schaftsgütern anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2000 angeschafft oder hergestellt worden
sind. Bei Wirtschaftsgütern, die vor dem 1. Januar
2001 angeschafft oder hergestellt worden sind, ist
§ 7 Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes in
der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999
(BGBl. I S. 2601) weiter anzuwenden.“

„(21b) § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 in der Fassung des
Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601)
ist weiter anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige im
Fall der Herstellung vor dem 1. Januar 2001 mit der
Herstellung des Gebäudes begonnen hat oder im
Fall der Anschaffung das Objekt auf Grund eines
vor dem 1. Januar 2001 rechtswirksam abgeschlos-
senen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden
Rechtsakts angeschafft hat. Als Beginn der Herstel-
lung gilt bei Gebäuden, für die eine Baugenehmi-
gung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bau-
antrag gestellt wird; bei baugenehmigungsfreien
Gebäuden, für die Bauunterlagen einzureichen sind,
der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht
werden.“

„(21c) § 7 Abs. 5 in der Fassung des Gesetzes
vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist weiter
anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige im Fall der
Herstellung vor dem 1. Januar 2001 mit der Herstel-
lung des Gebäudes begonnen hat oder im Fall der
Anschaffung das Objekt auf Grund eines vor dem
1. Januar 2001 rechtswirksam abgeschlossenen obli-
gatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechts-
akts angeschafft hat. Als Beginn der Herstellung gilt
bei Gebäuden, für die eine Baugenehmigung erfor-
derlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag ge-
stellt wird; bei baugenehmigungsfreien Gebäuden,
für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeit-
punkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht wer-
den.“

e) Absatz 25 Satz 2 wird aufgehoben.
f) In Absatz 34 wird Satz 2 wie folgt gefasst:

„§ 16 Abs. 3 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom
22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist letztmals
auf Realteilungen anzuwenden, die vor dem 1. Ja-
nuar 2001 erfolgen.“

g) Absatz 37 wird folgt gefasst:
„(37) § 20 Abs. 4 und 5 in der Fassung des Geset-

zes vom … (BGBl. I S. …) sind erstmals für den
Veranlagungszeitraum 2003 anzuwenden.

h) Die Absätze 41 bis 43 werden wie folgt gefasst:
„(41) § 32a Abs. 1 ist ab dem Veranlagungszeit-

raum 2003 in der folgenden Fassung anzuwenden:
„(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich

nach dem zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt
vorbehaltlich der §§ 32b, 34, 34b und 34c jeweils in
Deutsche Mark für zu versteuernde Einkommen
1. bis 14 579 Deutsche Mark (Grundfreibetrag):

0;
2. von 14 580 Deutsche Mark bis 21 059 Deutsche

Mark:
(540,12 · y + 1 500) · y;

3. von 21 060 Deutsche Mark bis 110 105 Deutsche
Mark:
(73,00 · z + 2 200) · z + 1 198;

4. von 110 106 Deutsche Mark an:
0,35 · x – 11 942.

‚y‘ ist ein Zehntausendstel des 14 526 Deutsche
Mark übersteigenden Teils des abgerundeten zu ver-
steuernden Einkommens. ‚z‘ ist ein Zehntausendstel
des 21 006 Deutsche Mark übersteigenden Teils des
abgerundeten zu versteuernden Einkommens. ‚x‘ ist
das abgerundete zu versteuernde Einkommen.“

„(42) § 32a Abs. 4 ist ab dem Veranlagungszeit-
raum 2003 in der folgenden Fassung anzuwenden:

„(4) Für zu versteuernde Einkommen bis 110 105
Deutsche Mark ergibt sich die nach den Absätzen 1
bis 3 berechnete tarifliche Einkommensteuer aus der
diesem Gesetz beigefügten Anlage 4 (Einkommen-
steuer-Grundtabelle 2003).“
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„(43) § 32a Abs. 5 ist ab dem Veranlagungszeit-
raum 2003 in der folgenden Fassung anzuwenden:

„(5) Bei Ehegatten, die nach den §§ 26 und 26b
zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden,
beträgt die tarifliche Einkommensteuer vorbehalt-
lich der §§ 32b, 34, 34b und 34c das Zweifache des
Steuerbetrags, der sich für die Hälfte ihres gemein-
sam zu versteuernden Einkommens nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 ergibt (Splitting-Verfahren). Für zu
versteuernde Einkommen bis 220 211 Deutsche
Mark ergibt sich die nach Satz 1 berechnete tarifli-
che Einkommensteuer aus der diesem Gesetz beige-
fügten Anlage 5 (Einkommensteuer-Splittingtabelle
2003).“

i) Absatz 44 wird wie folgt gefasst:

„(44) § 32c in der Fassung des Gesetzes vom
22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist letztmals
für den Veranlagungszeitraum anzuwenden, in dem
Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt werden, die
aus Wirtschaftsjahren stammen, die vor dem
1. Januar 2001 beginnen.“

j) Absatz 45 wird aufgehoben.

k) Absatz 46 wird wie folgt gefasst:

„(46) § 33a Abs. 1 Satz 1 und 4 ist ab dem Veran-
lagungszeitraum 2003 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass an die Stelle des Betrags von 14 040 Deut-
sche Mark der Betrag von 14 526 Deutsche Mark
tritt.“

l) Absatz 47 wird wie folgt gefasst:

„§ 34 Abs. 1 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom
… (BGBl. I S. …) ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 1999 anzuwenden. Ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2003 wird in § 34 Abs. 4 Satz 2 die Zahl
„18“ durch die Zahl „15“ ersetzt.“

m) Nach Absatz 50 wird folgender Absatz 50a einge-
fügt:

„(50a) Die §§ 36b und 36c in der Fassung des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) sind erstmals ab dem
Veranlagungszeitraum 2003 anzuwenden.“

n) Absatz 52 wird wie folgt gefasst:

„(52) § 38c Abs. 1 Satz 4 ist ab dem Veranla-
gungszeitraum 2003 mit der Maßgabe anzuwenden,
dass an Stelle der Zahlen „18,0“ und „42,0“ die Zah-
len „15,0“ und „35,0“ treten und an die Stelle der
Angaben „16 794 Deutsche Mark“ und „54 000
Deutsche Mark“ die Angaben „17 118 Deutsche
Mark“ und „55 053 Deutsche Mark“ treten.“

o) Nach Absatz 54 wird folgender Absatz 54a einge-
fügt:

„(54a) § 43a Abs. 1 Nr. 3 in der Fassung des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) ist erstmals auf Kapi-
talerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2002 zufließen.“

p) Nach Absatz 55 wird folgender Absatz 55a einge-
fügt:

„(55a) Die §§ 44a, 44b und 50e in der Fassung des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) sind erstmals ab
dem Veranlagungszeitraum 2003 anzuwenden.“

q) Nach Absatz 57 wird folgender Absatz 57a einge-
fügt:

„(57a) Die Übermittlung der Daten nach § 45d in
der Fassung des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) hat
letztmals bis spätestens 31. Mai 2003 für das Jahr
2002 zu erfolgen.“

r) Der bisherige Absatz 57a wird aufgehoben.
s) Absatz 58 wird aufgehoben.

33. Die bisherigen Anlagen 2 (zu § 32a Abs. 4) und 3 (zu
§ 32a Abs. 5) werden aufgehoben.

34. Eine neue Anlage 2 (zu § 32a Abs. 4) mit folgender
Überschrift wird eingefügt:

„Einkommensteuer-Grundtabelle 2001/2002“.
35. Eine neue Anlage 3 (zu § 32a Abs. 5) mit folgender

Überschrift wird eingefügt:
„Einkommensteuer-Splittingtabelle 2001/2002“.

36. Eine neue Anlage 4 (zu § 52 Abs. 42) mit folgender
Überschrift wird eingefügt:

„Einkommensteuer-Grundtabelle 2003/2004“.
37. Eine neue Anlage 5 (zu § 52 Abs. 43) mit folgender

Überschrift wird eingefügt:
„Einkommensteuer-Splittingtabelle 2003/2004“.

Artikel 2

(Änderung der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung)

Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juni 1997 (BGBl. I
S. 1558), zuletzt geändert durch … (BGBl. I S. …), wird wie
folgt geändert:
1. § 56 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 Buchstabe a wird die Angabe „27 215
Deutsche Mark“ durch die Angabe „28 403 Deutsche
Mark“ ersetzt.

b) In Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe „13 607
Deutsche Mark“ durch die Angabe „14 201 Deutsche
Mark“ ersetzt.

2. § 84 Abs. 3a wird wie folgt gefasst:
„§ 56 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Gesamt-
betrag der Einkünfte ab dem Veranlagungszeitraum 2003
a) in Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a mehr als 29 375 Deutsche

Mark,
b) in Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a mehr als 14 687 Deutsche

Mark
beträgt.
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Artikel 3

(Änderung des Körperschaftsteuergesetzes)

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), zuletzt
geändert durch … (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:
1. § 8a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Vergütungen für Fremdkapital, das eine unbe-

schränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft von ei-
nem nicht zur Anrechnung von Körperschaftsteuer
berechtigten Anteilseigner erhalten hat, der zu einem
Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr wesentlich am Grund-
oder Stammkapital beteiligt war, gelten als verdeckte
Gewinnausschüttungen, wenn eine
1. nicht in einem Bruchteil des Kapitals bemessene

Vergütung vereinbart ist
oder

2. in einem Bruchteil des Kapitals bemessene Vergü-
tung vereinbart ist und soweit das Fremdkapital zu
einem Zeitpunkt des Wirtschaftsjahrs das Einein-
halbfache des anteiligen Eigenkapitals des Anteils-
eigners übersteigt, es sei denn, die Kapitalgesell-
schaft hätte dieses Fremdkapital bei sonst gleichen
Umständen auch von einem fremden Dritten erhal-
ten können oder es handelt sich um Mittelaufnah-
men zur Finanzierung banküblicher Geschäfte.

Satz 1 ist auch bei Vergütungen für Fremdkapital an-
zuwenden, das die Kapitalgesellschaft von einer dem
Anteilseigner nahe stehenden Person im Sinne des § 1
Abs. 2 des Außensteuergesetzes, die nicht zur An-
rechnung von Körperschaftsteuer berechtigt ist, oder
von einem Dritten erhalten hat, der auf den Anteils-
eigner oder eine diesem nahe stehende Person zurück-
greifen kann.“

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Bei einer Kapitalgesellschaft, deren Haupttä-

tigkeit darin besteht, Beteiligungen an Kapitalgesell-
schaften zu halten und diese Kapitalgesellschaften zu
finanzieren oder deren Vermögen zu mehr als 75 vom
Hundert ihrer Bilanzsumme aus Beteiligungen an Ka-
pitalgesellschaften besteht, tritt in Absatz 1 Satz 1
Nr. 2 an die Stelle des Eineinhalbfachen das Dreifa-
che des anteiligen Eigenkapitals des Anteilseigners.
Vergütungen für Fremdkapital, das ein Anteilseigner
im Sinne des Absatzes 1, eine ihm nahe stehende Per-
son oder ein Dritter im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 ei-
ner der Kapitalgesellschaft im Sinne des Satzes 1
nachgeordneten Kapitalgesellschaft zugeführt hat
oder im Wirtschaftsjahr zuführt, gelten als verdeckte
Gewinnausschüttungen, es sei denn, es handelt sich
um Fremdkapital im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
Nr. 2 und die nachgeordnete Kapitalgesellschaft hätte
dieses Fremdkapital bei sonst gleichen Umständen
von einem fremden Dritten erhalten können oder es
handelt sich um Mittelaufnahmen zur Finanzierung
banküblicher Geschäfte. Bei einer Kapitalgesell-
schaft, die am Grund- oder Stammkapital einer ande-

ren Kapitalgesellschaft beteiligt ist, ohne die Voraus-
setzungen des Satzes 1 zu erfüllen, ist das Eigenkapi-
tal im Sinne des Absatzes 2 um den Buchwert dieser
Beteiligung zu kürzen.“

2. § 14 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. Der Organträger muss an der Organgesellschaft
vom Beginn ihres Wirtschaftsjahrs an ununter-
brochen in einem solchen Maße beteiligt sein,
dass ihm die Mehrheit der Stimmrechte aus den
Anteilen an der Organgesellschaft zusteht (finan-
zielle Eingliederung). Mittelbare Beteiligungen
sind zu berücksichtigen, wenn die Beteiligung an
jeder vermittelnden Gesellschaft die Mehrheit
der Stimmrechte gewährt.“

b) Nummer 2 wird aufgehoben.
c) Die bisherigen Nummern 3 bis 5 werden die Num-

mern 2 bis 4.
d) In der neuen Nummer 2 Satz 3 werden die Worte „so

müssen die Voraussetzungen der Nummer 1 und 2“
durch die Worte „so muss die Voraussetzung der
Nummer 1“ ersetzt.

3. § 23 wird wie folgt gefasst:
„§ 23

Steuersatz
(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 beträgt die Körper-

schaftsteuer 30 vom Hundert des zu versteuernden Ein-
kommens.

(2) Für unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften
und Personenvereinigungen, deren Leistungen bei den
Empfängern zu den Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1
Nr. 1 oder 2 des Einkommensteuergesetzes gehören, be-
trägt die Körperschaftsteuer 40 vom Hundert der Einnah-
men im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 des Einkom-
mensteuergesetzes zuzüglich der darauf entfallenden
Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 3 des Einkom-
mensteuergesetzes, für die der Teilbetrag des § 54
Abs. 11 und 11a Satz 1 als verwendet gilt. § 44 Abs. 1
Satz 1 Nr. 6 Satz 3 gilt entsprechend. Die Körperschaft-
steuer beträgt höchstens 40 vom Hundert des zu versteu-
ernden Einkommens. Sätze 1 bis 3 gelten nicht für steu-
erbefreite Körperschaften und Personenvereinigungen
im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9, soweit die Einnahmen in
einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den
die Steuerbefreiung ausgeschlossen ist.

(3) Wird die Einkommensteuer auf Grund der Ermäch-
tigung des § 51 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes he-
rabgesetzt oder erhöht, so ermäßigt oder erhöht sich die
Körperschaftsteuer entsprechend.

(4) Die Körperschaftsteuer mindert oder erhöht sich
nach den Vorschriften des Vierten Teils.

(5) Die Körperschaftsteuer beträgt beim Zweiten Deut-
schen Fernsehen, Anstalt des öffentlichen Rechts, für das
Geschäft der Veranstaltung von Werbesendungen 4,8 vom
Hundert der Entgelte (§ 10 Abs. 1 des Umsatzsteuergeset-
zes) aus Werbesendungen. Absatz 3 gilt entsprechend.
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4. In § 27 Abs. 1 wird der Hundertsatz „30“ durch den Hun-
dertsatz „25“ ersetzt.

5. § 30 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Jahreszahl „1998“ durch die
Jahreszahl „2000“ ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Jahreszahl „1993“ durch die
Jahreszahl „2000“ und der Hundertsatz „30“ durch
den Hundertsatz „25“ ersetzt.

6. § 31 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 4 wird die Jahreszahl „1998“ durch
die Jahreszahl „2000“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Jahreszahl „1993“ durch die
Jahreszahl „2000“ und der Hundertsatz „30“ durch
den Hundertsatz „25“ ersetzt.

7. § 32 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Jahreszahl „1993“ durch die
Jahreszahl „2000“ und der Hundertsatz „30“ durch
den Hundertsatz „25“ ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Jahreszahl „1998“ durch die
Jahreszahl „2000“ ersetzt.

8. In § 35 Abs. 1 wird der Bruch „3/7“ durch den Bruch „1/
3“ ersetzt.

9. § 54 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Jahreszahl „2000“ durch die Jah-
reszahl „2001“ ersetzt.

b) Absatz 6b wird folgender Satz angefügt:

„§ 8a in der Fassung des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwen-
den, das nach dem 31. Dezember 2000 beginnt.“

c) Nach Absatz 10 wird folgender Absatz 10a eingefügt:

„(10a) Die Vorschriften des Vierten Teils gelten
erstmals

a) für Ausschüttungen, die auf einem den gesell-
schaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden
Gewinnausschüttungsbeschluss für ein abgelaufe-
nes Wirtschaftsjahr beruhen und die im ersten
nach dem 31. Dezember 2000 endenden Wirt-
schaftsjahr erfolgen

b) für andere Ausschüttungen und sonstige Leistun-
gen, die in dem letzten vor dem 1. Januar 2001 en-
denden Wirtschaftsjahr erfolgen.

Auf Antrag der ausschüttenden Körperschaft sind für
alle Ausschüttungen und Leistungen im Sinne des
Satzes 1 Buchstabe a, die in dem ersten nach dem
31. Dezember 2000 endenden Wirtschaftsjahr erfol-
gen, sowie im Sinne des Satzes 1 Buchstabe b, die in
dem letzten vor dem 1. Januar 2001 endenden Wirt-
schaftsjahr erfolgen, § 27 Abs. 1 i.d.F. der Bekannt-
machung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), zuletzt
geändert durch … (BGBl. I S. …), anzuwenden.“

d) Der bisherige Absatz 10a wird Absatz 10b und wie
folgt gefasst:

„(10b) § 28 Abs. 4 gilt auch, wenn für eine Ge-
winnausschüttung zunächst der in Absatz 11 Satz 1
oder in Absatz 11a Satz 1 genannte Teilbetrag als ver-
wendet gegolten hat. Ist für Leistungen einer Kapital-
gesellschaft nach § 44 oder § 45 Eigenkapital im
Sinne des Absatzes 11 Satz 1 oder Absatz 11a Satz 1
bescheinigt worden, bleibt die der Bescheinigung zu-
grunde gelegte Verwendung unverändert, wenn später
eine höhere Leistung gegen den Teilbetrag nach
Absatz 11 Satz 1 oder Absatz 11a Satz 1 verrechnet
werden könnte.“

e) Absatz 11 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Der in Satz 1 bezeichnete Teilbetrag gilt vor den in
§ 30 Abs. 1 bezeichneten Teilbeträgen und vor dem in
Absatz 11a Satz 1 bezeichneten Teilbeträgen als für
eine Ausschüttung verwendet.“

f) Nach Absatz 11 werden folgende Absätze 11a und
11b eingefügt:

„(11a) In der Gliederung des verwendbaren Eigen-
kapitals ist zusätzlich ein positiver Teilbetrag auszu-
weisen, der aus Einkommensteilen entstanden ist, die
nach dem 31. Dezember 1998, aber vor dem 1. Januar
2001 der Körperschaftsteuer ungemildert oder nach
dem 31. Dezember 2000 der Körperschaftsteuer im
Sinne des § 23 Abs. 2 unterlegen haben. Bei der Glie-
derung des verwendbaren Eigenkapitals zum Schluss
des letzten Wirtschaftsjahrs, das vor dem 1. Januar
2006 abgelaufen ist, ist er dem Teilbetrag im Sinne
des § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 in Höhe von 14/9 seines
Bestands hinzuzurechnen. In Höhe von 5/9 dieses Be-
stands ist der Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2
Nr. 2 zu verringern. Ist der Teilbetrag im Sinne des
Satzes 1 negativ, verringert er bei der Gliederung des
verwendbaren Eigenkapitals zum Schluss des jeweili-
gen, nach dem 31. Dezember 2000 endenden Wirt-
schaftsjahrs den neu entstehenden Teilbetrag im Sinne
des § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 in Höhe von 14/9 seines
Bestands, soweit dieser nicht auf den Abzug sonstiger
nichtabziehbarer Ausgaben im Sinne des § 31 Abs. 1
Nr. 4 nach § 31 Abs. 2 Satz 2 zurückzuführen ist;
Satz 3 gilt entsprechend. Der in Satz 1 bezeichnete
Teilbetrag gilt vor den in § 30 Abs. 1 bezeichneten
Teilbeträgen als für eine Ausschüttung verwendet.
Gilt für eine Ausschüttung der in Satz 1 bezeichnete
Eigenkapitalanteil als verwendet und verringert sich
infolge dieser Ausschüttung das verwendbare Eigen-
kapital erst nach Ablauf des letzten im Kalenderjahr
2005 endenden Wirtschaftsjahrs, ist § 28 Abs. 2 und 3
mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle des in
Satz 1 bezeichneten Eigenkapitalteils der Teilbetrag
des § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 als verwendet gilt, auch
wenn dieser durch den Abzug negativ wird.

(11b) Bei der Gliederung des verwendbaren Eigen-
kapitals zum Schluss des letzten Wirtschaftsjahrs, das
vor dem 1. Januar 2002 abgelaufen ist, ist der Teilbe-
trag im Sinne des § 30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. April 1999
(BGBl. I S. 817) dem Teilbetrag im Sinne des § 30
Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 hinzuzurechnen.“
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Artikel 4

(Änderung des Umwandlungssteuergesetzes)

Das Umwandlungssteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3267),
zuletzt geändert durch … (BGBl. I S. …), wird wie folgt ge-
ändert:
In § 8 Abs. 2, § 20 Abs. 5, § 21 Abs. 1 und § 24 Abs. 3 wer-
den jeweils die Worte „§ 34 Abs. 1 des Einkommensteuerge-
setzes“ durch die Worte „§ 34 des Einkommensteuergeset-
zes“ ersetzt.

Artikel 5

(Änderung des Gewerbesteuergesetzes)

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Mai 1999 (BGBl. I S. 1010, 1491), zuletzt
geändert durch … (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:
1. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

In Satz 2 wird das Zitat „§ 14 Nr. 1 bis 3 des Körper-
schaftsteuergesetzes“ durch das Zitat „§ 14 des Körper-
schaftsteuergesetzes“ ersetzt.

2. § 11 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die Steuermesszahl für den Gewerbeertrag be-

trägt
1. bei Gewerbebetrieben, die von natürlichen Perso-

nen oder von Personengesellschaften betrieben
werden,
für die ersten 24 000 Deutsche Mark

0,8 vom Hundert,
für die weiteren 24 000 Deutsche Mark

1,6 vom Hundert,
für die weiteren 24 000 Deutsche Mark

2,4 vom Hundert,
für die weiteren 24 000 Deutsche Mark

3,2 vom Hundert,
für alle weiteren Beträge 4 vom Hundert,

2. bei anderen Gewerbebetrieben 4 vom Hundert.
3. § 36 wird wie folgt gefasst:

„§ 36
Zeitlicher Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieses Gesetzes in der Fassung des
Artikels 6 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) sind erst-
mals für den Erhebungszeitraum 2001 anzuwenden.

Artikel 6

(Änderung des Gesetzes
über Kapitalanlagegesellschaften)

Das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I
S. 2726), zuletzt geändert durch … (BGBl. I S. …), wird wie
folgt geändert:

1. In § 37o Nr. 3 wird das Zitat „§ 43 Abs. 11 bis 13“
durch das Zitat „§ 43 Abs. 11 bis 14“ ersetzt.

2. In § 39 Abs. 2 wird der Hundertsatz „25“ durch den
Hundertsatz „20“ ersetzt.

3. In § 39b Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „und in dem
dort bestimmten Umfang“ gestrichen.

4. § 40 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 2 wird aufgehoben; die Absätze 3 bis 5 werden

zu Absätzen 2 bis 4.
b) Im neuen Absatz 3 wird in Satz 2 das Zitat „32c“ ge-

strichen.
5. § 41 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:
aa) Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

„a) (weggefallen)“
bb) In Buchstabe d werden die Worte „Abs. 3“

durch die Worte „Abs. 2“ ersetzt.
cc) In Buchstabe e werden die Worte „Abs. 4“

durch die Worte „Abs. 3“ ersetzt.
b) In Nummer 7 Satz 1 werden die Worte „Abs. 4“

durch die Worte „Abs. 3“ ersetzt.
6. In § 42 Satz 1 wird das Zitat „§ 40 Abs. 2 bis 5“ durch

das Zitat „§ 40 Abs. 2 bis 4“ ersetzt.
7. Dem § 43 wird folgender Absatz 14 angefügt:

„(14) § 39 Abs. 2 und § 39b Abs. 1 Satz 1 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) ist erstmals auf Ausschüttungen anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 2002 zufließen. Die §§ 37o,
40, 41 und 42 in der Fassung des Artikels … des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) sind erstmals auf Ausschüt-
tungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2000
zufließen.“

8. In § 43b Satz 1 Nr. 4 wird das Zitat „§ 43 Abs. 6 bis 12“
durch das Zitat „§ 43 Abs. 6 bis 14“ ersetzt.

9. In § 46 Abs. 2 wird das Zitat „§ 40 Abs. 3 und 4“ durch
das Zitat „§ 40 Abs. 2 und 3“ ersetzt.

10. In § 47 Abs. 1 Nr. 4 wird das Zitat „§ 40 Abs. 4“ durch
das Zitat „§ 40 Abs. 3“ ersetzt.

11. In § 48 wird das Zitat „§ 40 Abs. 3 und 4“ durch das
Zitat „§ 40 Abs. 2 und 3“ ersetzt.

12. In § 50 wird folgender Absatz 7 angefügt:
„(7) Für die Anwendung der § 46 Abs. 2, § 47 Abs. 1

Nr. 4 und § 48 gilt § 43 Abs. 14 sinngemäß.“

Artikel 7

(Änderung des Auslandinvestment-Gesetzes)

Das Auslandinvestment-Gesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2726),
zuletzt geändert durch … (BGBl. I S. …), wird wie folgt ge-
ändert:
1. In § 19 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „32c“ gestrichen.
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2. Dem § 19a wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) § 19 Abs. 1 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. …) ist erstmals auf Kapitalerträge an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 2000 zufließen.“

Artikel 8

(Änderung des Gesetzes zur Durchführung
der EG-Richtlinie über die gegenseitige Amtshilfe
im Bereich der direkten und indirekten Steuern)

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 des EG-Amtshilfe-Gesetzes vom 19. De-
zember 1985 (BGBl. I S. 2436, 2441), das zuletzt durch …
(BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 9

(Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes)

§ 6 Abs. 3 Satz 2 bis 4 des Gemeindefinanzreformgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Februar
1995 (BGBl. I S. 189), das zuletzt durch … (BGBl. I S. …)
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„Der Bundesvervielfältiger beträgt in den Jahren 2001 und
2002 0 vom Hundert und ab dem Jahr 2003 7 vom Hundert.
Der Landesvervielfältiger für die Länder Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen beträgt in den Jahren 2001 und 2002 0 vom Hun-
dert und ab dem Jahr 2003 13 vom Hundert. Der Landesver-
vielfältiger für die übrigen Länder beträgt in den Jahren 2001
und 2002 29 vom Hundert und ab dem Jahr 2003 42 vom
Hundert.“

Artikel 10

(Änderung des Bundeskindergeldgesetzes)

Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. Januar 2000 (BGBl. I S. 4) wird wie folgt
geändert:

1. In § 2 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „13 500 Deutsche
Mark“ durch die Angabe „14 040 Deutsche Mark“ er-
setzt.

2. § 20 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) § 2 Abs. 2 Satz 2 ist ab dem 1. Januar 2003 mit der

Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Betrags von
14 040 Deutsche Mark der Betrag von 14 526 Deutsche
Mark tritt.“

Artikel 11

(Neufassung der betroffenen Gesetze
und Rechtsverordnungen)

(1) Das Bundesministerium der Finanzen kann den Wort-
laut der durch die Artikel 1 bis 9 dieses Gesetzes geänderten
Gesetze und Verordnungen in der vom Inkrafttreten der
Rechtsvorschriften an geltenden Fassung im Bundesgesetz-
blatt bekannt machen.

(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend kann den Wortlaut des durch Artikel 10 dieses
Gesetzes geänderten Bundeskindergeldgesetzes in der vom
Inkrafttreten der Rechtsvorschriften an geltenden Fassung
im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 12

(Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang)

Die auf Artikel 2 beruhenden Teile der Einkommen-
steuer-Durchführungsverordnung können auf Grund der ein-
schlägigen Ermächtigungsgrundlagen durch Rechtsverord-
nung geändert werden.

Artikel 13

(Inkrafttreten)

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am
1. Januar 2001 in Kraft.

(2) Artikel 1 Nr. 33 Buchstabe l tritt am Tag nach der Ver-
kündung dieses Gesetzes in Kraft.

Berlin, den 14. März 2000

Friedrich Merz, Michael Glos und Fraktion
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Begründung

I. Allgemeiner Teil

„Deutschland braucht eine mutige Steuerreform“

1. Derzeitige steuerpolitische Situation

Die zunehmende Globalisierung der Wirtschaftsprozesse
zwingt unsere Unternehmen dazu, sich in einem schärfer
werdenden weltweiten Wettbewerb um Produktionsanteile
und damit um Arbeitsplätze zu behaupten. Dabei bedürfen
sie dringend der Unterstützung durch eine schnelle Verbes-
serung der steuerlichen Rahmenbedingungen.
Hohe Steuersätze hemmen die wirtschaftliche Dynamik, en-
gen Spielräume für Eigeninitiative ein und mindern die Leis-
tungsbereitschaft der Bürger. Nur durch eine deutliche Sen-
kung der Steuersätze werden neue Handlungsspielräume für
arbeitsplatzschaffende private Investitionen geschaffen.
Zu einer Steuerreform mit einer deutlichen Entlastung für
Bürger und Unternehmen gibt es keine Alternative. Ein ein-
faches, überschaubares und gerechtes Steuersystem mit
niedrigen Steuersätzen und breiter steuerlicher Bemessungs-
grundlage ist das Ziel.
Die Steuervorschläge der Bundesregierung stellen die Wei-
chen falsch; sie sind zu zaghaft und bleiben Stückwerk. Die
Steuersystematik bleibt auf der Strecke. Vom Ziel der Steu-
ervereinfachung sind sie weiter entfernt denn je. Die Steuer-
satzsenkungen werden über viele Jahre verteilt. Dem Mittel-
stand werden keine überzeugende Lösungen geboten, die tat-
sächlich notwendige breite Entlastung aller Steuerzahler
bleibt aus.

2. Die Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft:
Das Gesetz zur Umsetzung einer Steuerreform
für Wachstum und Beschäftigung

Das Gesetz zur Umsetzung einer Steuerreform für Wachs-
tum und Beschäftigung wird einer erfolgreichen und stand-
ortorientierten Steuerpolitik gerecht. Dabei verwirklichen
wir die Anforderungen an eine moderne Steuerreform, die
sich an folgenden Grundsätzen orientieren muss:
 Betonung des Leistungsfähigkeitsprinzips
 Deutliche Nettoentlastung für alle
 Linear-progressiver Einkommensteuertarif
 Gleichbehandlung aller Einkunftsarten
 Rechtsformgerechte Besteuerung.

– Betonung des Leistungsfähigkeitsprinzips
Das Postulat der Steuergerechtigkeit wird aus dem allge-
meinen Gleichheitssatz unserer Verfassung abgeleitet.
Die Ausrichtung der Steuerbelastung an der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit des Einzelnen ist das Fundamen-
talprinzip einer gerechten Besteuerung. Danach müssen
die Steuerlasten auf die Steuerpflichtigen im Verhältnis
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verteilt werden.

Eine ideologisch geprägte Umverteilung unter Missach-
tung des Prinzips der Leistungsfähigkeit schafft daher
verfassungsrechtliche Risiken.

– Deutliche Nettoentlastung für alle

Vorrangiges Ziel einer Steuerreform muss eine spürbare
Nettoentlastung aller Steuerzahler sein. Entlastung brau-
chen international operierende Körperschaften ebenso
wie mittelständische Personenunternehmen, Arbeitneh-
mer und Freiberufler.

Nur eine deutliche Senkung der Grenzsteuersätze auf ein
international wettbewerbsfähiges Niveau bewirkt die ent-
scheidenden Impulse für eine neue Investitionsdynamik
und die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze am Standort
Deutschland. Nur ein leistungsförderndes Steuersystem
stärkt den Leistungswillen und die Leistungsfähigkeit der
Arbeitnehmer.

Die vorgesehene Nettoentlastung von rd. 50 Mrd. DM
steigert die Innovationskraft der Wirtschaft, stärkt nach-
haltig den Investitionsstandort Deutschland, verbessert
die Rentabilität von Arbeit und schafft und erhält damit
Arbeitsplätze.

– Linear-progressiver Einkommensteuertarif

Am linear-progressiven Einkommensteuertarif muss
festgehalten werden. Ein progressiv ausgestalteter Tarif
erfüllt die Forderung nach einer gerechten Besteuerung.
Es entspricht dem progressiven Steuertarif, dass auch die
Entlastung – in absoluten Beträgen – progressiv ist.
Unser Steuerkonzept sieht eine durchgängige Entlastung
aller Einkommensgruppen vor. Bezogen auf die Steuer-
last des Jahres 2000 wird durch diese Reform die Durch-
schnittsbelastung um ca. 25 % gesenkt.

– Gleichbehandlung aller Einkunftsarten

Ein modernes Steuerrecht basiert auf einem synthe-
tischen Einkommensbegriff: Alle Einkünfte werden in
einer Summe zusammengefasst und auf dieses Gesamt-
einkommen wird ein einheitlicher Tarif angewendet.

Es darf keine Unterscheidung zwischen „guten“ und
„schlechten“ Einkünften geben. Der Gedanke, man dürfe
nur im Unternehmen verbleibende Unternehmensein-
künfte begünstigen, beruht auf einem falschen Verständ-
nis gerechter Besteuerung. Eine Einteilung in verschie-
dene Einkunftsarten ist wegen der unterschiedlichen
Techniken der Einkünfteermittlung (Bilanzierung, Ein-
nahmen-/Überschussrechnung, Überschuss der Einnah-
men über die Werbungskosten) sicherlich notwendig; sie
darf jedoch grundsätzlich nicht zu einer unterschied-
lichen Steuerbelastung führen. Auch volkswirtschaftlich
greift eine Beschränkung der Reform auf den Unterneh-
menssektor bei weitem zu kurz.

– Rechtsformgerechte Besteuerung

Die geltende Besteuerung knüpft in ihrem System an zi-
vilrechtliche Wertentscheidungen an. Eine Kapitalgesell-
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schaft ist zivilrechtlich voll rechtsfähig, deshalb wird sie
auch als eigenes Steuersubjekt behandelt. Eine Doppel-
belastung ausgeschütteter Gewinne mit Körperschaft-
steuer der Kapitalgesellschaft und Einkommensteuer des
Gesellschafters wird durch das bestehende und bewährte
Vollanrechnungsverfahren vermieden.

Eine Personengesellschaft hingegen ist kein eigenes
Steuersubjekt. Einkommensteuerpflichtig sind unmittel-
bar die dahinter stehenden Gesellschafter mit den ihnen
zugewiesenen Gewinnanteilen, unabhängig von einer
Ausschüttung.

Eine rechtsformneutrale Besteuerung würde die Unter-
schiede zwischen Kapitalgesellschaften einerseits und
Personengesellschaften/Einzelunternehmen andererseits
grundlos nivellieren. Der mittelständische Unternehmer
würde steuerlich genauso behandelt wie ein Kapitalanle-
ger an der Börse. Eine Steuerreform muss deshalb eine
rechtsformgerechte Besteuerung gewährleisten; rechts-
formneutrale Besteuerung darf nicht zum Selbstzweck
werden.

3. Entlastung durch eine umfassende Ertragsteuer-
reform

Unternehmen und Bürger müssen schnell und dauerhaft ent-
lastet werden.

Ein Entlastungsvolumen von insgesamt 50 Mrd. DM kann
von den öffentlichen Haushalten nicht in einem Schritt be-
wältigt werden: Deshalb ist eine schrittweise Entlastung vor-
gesehen:

 Stufe 1:
ab 2001 (Entlastungsvolumen 33,5 Mrd. DM)

 Stufe 2:
ab 2003 (Entlastungsvolumen weitere 17 Mrd. DM)

a) Einkommensteuer

aa) Tarifentlastung
Stufe 1 im Jahr 2001:

 Senkung des Eingangssteuersatzes von derzeit
22,9 % auf 18 %; Anhebung des Grundfreibetra-
ges zum 1. Januar 2001 von 13 499 DM auf
14 093 DM

 Senkung des Spitzensteuersatzes von derzeit 51 %
auf einheitlich 42 %

 Eintritt in den Spitzensteuersatz bei einem zu ver-
steuernden Einkommen von 108 000/216 000 DM.

Stufe 2 im Jahr 2003:

 weitere Senkung des Eingangssteuersatzes von
18 % auf 15 %, Anhebung des Grundfreibetrags
auf 14 579 DM

 weitere Senkung des Spitzensteuersatzes von 42 %
auf 35 %

 Eintritt in den Spitzensteuersatz dann erst bei ei-
nem zu versteuernden Einkommen von 110 106/

220 212 DM (weitere Abflachung des Tarifver-
laufs);

Durch die Senkung des Eingangssteuersatzes wer-
den deutliche Anreize für Erwerbslose für eine Ar-
beitsaufnahme gesetzt. Ein hoher Eingangssteuer-
satz wirkt leistungsfeindlich. Der Spitzensteuersatz
von 35 % wird erst bei einem zu versteuerndem Ein-
kommen in Höhe von 110 106 DM erreicht. Durch
die damit verbundene Abflachung des Tarifverlaufs
werden in besonderer Weise mittlere Einkommen
entlastet. Damit werden entscheidende Impulse für
die Stärkung von Leistungswillen und Leistungsfä-
higkeit gesetzt.

bb) Zielgenaue Entlastung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen
Kleinere und mittlere Betriebe sind von zentraler Be-
deutung für die Investitions- und Innovationskraft
unseres Landes und damit für die Schaffung neuer
Arbeitsplätze. Sie bilden auch eine stabile Basis für
die Bewährung unserer Wirtschaft im globalen Wett-
bewerb. Neben den vorgesehenen Tarifsenkungen ist
es notwendig, die Wettbewerbsfähigkeit dieser Un-
ternehmen gezielt durch zusätzliche mittelstands-
orientierte und kleinunternehmerfreundliche Maß-
nahmen zu stärken.
– Halber durchschnittlicher Steuersatz

Wer seinen Betrieb veräußert oder aufgibt, muss
die angesammelten stillen Reserven aufdecken
und versteuern. Bis zum Jahr 1999 wurden diese
Aufgabe- und Veräußerungsgewinne nur mit dem
halben Steuersatz besteuert. Im Hinblick auf die
bevorstehende „Nachfolgewelle“ – Schätzungen
sprechen von 300 000 Unternehmen in den
nächsten fünf Jahren – handelt es sich bei dieser
Regelung um eine dringend notwendige Voraus-
setzung zur Erhaltung mittelständischer Struktu-
ren.
Durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/
2002 ist der halbe Steuersatz für betriebliche Ver-
äußerungs- und Aufgabegewinne weggefallen.
Damit ist für viele mittelständische Unternehmer
der Eckpfeiler ihrer Alterssicherung im Bestand
gefährdet. Einer Nachfolgeplanung wurde die
Basis entzogen, eine generationenübergreifende
Betriebsübernahme wird durch die Vollbesteue-
rung der stillen Reserven erheblich erschwert.
Durch die ungemilderte Besteuerung der Ver-
äußerungsgewinne ist eine Vielzahl von mittel-
ständischen Unternehmen sowie Kleinbetrieben
in ihrer Existenz gefährdet. Arbeitsplätze drohen
verloren zu gehen. Eine Neuregelung ist dringend
notwendig.
Es ist sachgerecht, den ermäßigten Steuersatz
weiterhin zu gewähren, aber an bestimmte Vor-
aussetzungen zu binden. Danach wird der halbe
Steuersatz zukünftig einmal im Leben gewährt,
 wenn der Unternehmer das 55. Lebensjahr

vollendet hat oder
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 wenn er im sozialversicherungsrechtlichen
Sinne dauernd berufsunfähig ist
und

 soweit der Veräußerungsgewinn 10 Mio. DM
nicht übersteigt.

Der Sondersteuersatz darf jedoch nicht niedriger
sein als der jeweilige Eingangssteuersatz.

cc) Unternehmensumstrukturierungen werden wieder
erleichtert
Wird das unternehmerische Engagement lediglich in
veränderter Form fortgeführt und ist die spätere steu-
erliche Erfassung der stillen Reserven sichergestellt,
besteht kein Anlass für einen sofortigen steuerlichen
Zugriff. Notwendig ist
 die Flexibilisierung der Unternehmen;

Anteilsbesitz darf durch das Steuerrecht nicht ein-
gemauert werden!

 eine rechtsformneutrale Steuerbegünstigung von
Anteils-Veräußerungen.

 die Förderung von Reinvestitionen von Veräuße-
rungsgewinnen und nicht die Steuerfreiheit von
Anteilsverkäufen.

Mit folgenden Maßnahmen werden steuersystema-
tisch richtig Unternehmensumstrukturierungen be-
günstigt. Besonderes Augenmerk wurde auf die
wesentlichen Instrumente gerade für mittelständi-
sche Betriebe gelegt.
– Reinvestitionsrücklage

Rechtsformneutral wird eine Begünstigung von
Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen, die
ein Unternehmen an einer Kapitalgesellschaft
hält, über eine Reinvestitionsrücklage eingeführt
(§ 6b EStG).
Für Gewinne aus der Veräußerung von Betei-
ligungen an Kapitalgesellschaften (=Veräuße-
rungspreis abzüglich Veräußerungskosten und
Buchwert) kann das Unternehmen eine steuer-
freie Rücklage in Höhe von 60 % des Veräuße-
rungsgewinns bilden, wenn
 die veräußerte Kapitalbeteiligung mindestens

3 Jahre ununterbrochen zum Anlagevermögen
einer inländischen Betriebsstätte gehört hat
und

 der Veräußerungsgewinn in den nächsten vier
Jahren reinvestiert wird.

 Die Übertragung der stillen Reserven ist nur
auf neu angeschaffte abnutzbare Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens oder auf erwor-
bene Kapitalbeteiligungen zulässig, die zum
Anlagevermögen rechnen.

Durch diese Rücklage wird erreicht, dass ebenso
wie bei der Einkommen-/Körperschaftsteuer
auch nur der steuerpflichtige Teil des Veräuße-
rungsgewinns der Gewerbesteuer unterliegt. Das
heißt die Steuerbegünstigung schlägt in vollem
Umfang auch auf die Gewerbesteuer durch.

– Wiederzulassung der steuerneutralen Übertra-
gung von Wirtschaftsgütern
Die Erfahrungen der Praxis haben gezeigt, dass
die mit dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/
2002 vorgenommene Einschränkung der steuer-
neutralen Übertragung von Betriebsvermögen
eine gravierende Behinderung von Unterneh-
mensumstrukturierungen darstellt, die beseitigt
werden muss.
Notwendig ist über die Begünstigung der Ge-
winne aus der Veräußerung von Kapitalbeteili-
gungen hinaus, die abgeschaffte Begünstigung
für Personenunternehmen wieder einzuführen.
Wird das unternehmerische Engagement ledig-
lich in veränderter Form fortgeführt und ist die
spätere steuerliche Erfassung der stillen Reserven
sichergestellt, besteht kein Anlass für einen so-
fortigen steuerlichen Zugriff.
Statt mehr Wachstum und Beschäftigung zu för-
dern, wurden der Wirtschaft durch das Steuerent-
lastungsgesetz 1999/2000/2002 enge steuerliche
Fesseln angelegt und wirtschaftlich sinnvolle An-
passungsprozesse behindert (Einschränkung des
§ 6b EStG, Wegfall des Mitunternehmererlas-
ses). Vor allem für den gewerblichen Mittelstand
bedeutet eine solche zwangsweise Gewinnreali-
sierung einen erheblichen Verlust an Flexibilität
bei der Rechtsformwahl sowie bei der Gestaltung
von Nachfolgeregelungen und Erbauseinander-
setzungen.

– Aufhebung der Betriebsbezogenheit beim § 6b
EStG
Ferner wird bei der steuerneutralen Übertragung
der stillen Reserven die mit dem Steuerent-
lastungsgesetz 1999/2000/2002 eingeführte Be-
triebsbezogenheit wieder aufgehoben. Das be-
deutet, dass eine Übertragung der stillen Reser-
ven eines Personenunternehmens auch auf ein
anderes Personenunternehmen möglich ist, an
dem derselbe Steuerpflichtige beteiligt ist.

b) Körperschaftsteuer
Seit 1977 gilt in Deutschland im Körperschaftsteuerrecht
das so genannte Vollanrechnungsverfahren. Damit wird
sichergestellt, dass nur der in der Gesellschaft verblei-
bende Gewinn mit Körperschaftsteuer belastet ist. Aus-
geschüttete Gewinne werden letztlich nur mit dem per-
sönlichen Einkommensteuersatz des Anteilseigners be-
steuert. Durch die Vollanrechnung der Körperschaft-
steuer beim Anteilseigner wird eine wirtschaftliche
Doppelbelastung des ausgeschütteten Gewinns mit Kör-
perschaftsteuer und Einkommensteuer vermieden. Eine
Abschaffung des Vollanrechnungsverfahrens lehnen wir
ab.
 Nur das Vollanrechnungsverfahren entspricht dem

Leistungsfähigkeitsprinzip.
Ausgeschüttete Gewinne werden mit dem persön-
lichen Einkommensteuersatz des Anteilseigners be-
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steuert. Eine wirtschaftliche Doppelbelastung tritt
nicht ein. Demgegenüber ist das Halbeinkünftever-
fahren für den Durchschnittsaktionär regelmäßig von
Nachteil. Je geringer das Einkommen des Anteilseig-
ners ist, desto größer wäre die steuerliche Zusatzbe-
lastung. Besonders hart träfe es diejenigen, die ihre
Dividendeneinkünfte im Rahmen des Sparerfreibetra-
ges bislang steuerfrei vereinnahmen konnten. Die
Ertragsteuerbelastung würde hier von 0 % auf 25 %
steigen.

 Das Vollanrechnungsverfahren kann optimiert und
europatauglich gemacht werden.

Derzeit praktizieren acht Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union das System der Teil- bzw. Vollanrech-
nung. Die Behauptung, ein Systemwechsel sei aus eu-
roparechtlichen Gründen notwendig oder wünschens-
wert, ist daher nicht nachvollziehbar. Innerhalb der
Europäischen Union wird das Halbeinkünfteverfah-
ren derzeit nur von Luxemburg praktiziert. Es ist zu
fragen, weshalb sich gerade dieses System für eine
europäische Harmonisierung der Körperschaftsteuer-
systeme besonders eignen soll.

Das Vollanrechnungsverfahren kann durch eine An-
rechnung über die Grenze europatauglich ausgestaltet
werden. Eine mittelfristige Umsetzung dieses Ziels ist
unumgänglich. Die Bundesregierung ist aufgefordert,
mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union Verhandlungen aufzunehmen, auf der Basis der
Gegenseitigkeit die Anrechnung über die Grenze zu
ermöglichen.

 Das Vollanrechnungsverfahren vermeidet ökonomi-
sche Verzerrungen.

Eine Unterscheidung zwischen „guten“ und „schlech-
ten“ Einkünften wird vermieden. Der ökonomisch
nicht wünschenswerte „Lock-in-Effekt“ tritt nicht ein.
Eine Verzerrung von lnvestitionsentscheidungen
würde sich letztlich auch wohlstandsmindernd aus-
wirken. Die Gefahr, dass Investoren durch die höhere
Besteuerung von Ausschüttungen davon abgehalten
werden, ihr Kapital auf ökonomisch sinnvollere An-
lageformen zu übertragen, ist ausgeschlossen.

Aus diesen Gründen gibt es für einen Systemwechsel bei
der Körperschaftsteuer keine vernünftigen Argumente.
Die erforderliche Entlastung wird nach unserem Konzept
systemkonform im geltenden Vollanrechnungsverfahren
erreicht durch die

 Senkung des Steuersatzes für thesaurierte Gewinne
von 40 % auf 30 %;

 Senkung des Steuersatzes für ausgeschüttete Gewinne
von 30 % auf 25 %

bereits in der ersten Stufe im Jahr 2001.

c) Gewerbeertragsteuer

Neben der Tarifentlastung bei der Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer ist eine Reduzierung der Unternehmens-
steuer „Gewerbesteuer“ notwendig, damit die steuerli-
chen Rahmenbedingungen Deutschlands im internatio-

nalen Vergleich wieder konkurrenzfähig werden. Unser
Konzept sieht deshalb Folgendes vor:

 Verringerung der Belastung bereits in der ersten Stufe
im Jahr 2001 um 20 % durch Senkung der Gewerbe-
steuermesszahl über den gesamten Tarifbereich. Der
Höchstsatz reduziert sich damit von 5 % auf 4 %.

 Die Steuerausfälle der Kommunen werden durch eine
Senkung der Gewerbesteuerumlage ausgeglichen.
Die Gewerbeertragsteuer als zentrales Element eigen-
verantwortlicher kommunaler Steuerpolitik ist unver-
zichtbar.

Die Gesamtsteuerbelastung von Kapitalgesellschaften
und Personenunternehmen wird durch die deutliche
Reduzierung der Einkommensteuersätze sowie des Kör-
perschaftsteuersatzes und der gleichzeitigen Absenkung
der Gewerbesteuermesszahl auf unter 39 % gesenkt.

Damit wird Deutschland in der Steuerbelastung inter-
national voll wettbewerbsfähig.

d) Maßnahmen zur Verbreiterung der Bemessungsgrund-
lage

Der Schwerpunkt der Finanzierungsmaßnahmen liegt in
der Einschränkung bei den Abschreibungen. Angesichts
der deutlichen Entlastung über den gesamten Tarifver-
lauf, die dieses Gesetz für alle Steuerzahler bringt, sind
maßvolle Anpassungen bei der Bemessungsgrundlage
gerechtfertigt.

– Anpassung der Abschreibungsdauern bei bewegli-
chen Wirtschaftsgütern

Nach geltendem Recht müssen sich Abschreibungen
von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens an der individuell verschiedenen betriebsge-
wöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes
orientieren. Diese gesetzliche Vorgabe kann entweder
anhand typisierender Abschreibungs-Tabellen der
Finanzverwaltung oder durch betriebsindividuellen
Nachweis umgesetzt werden. Die Abschreibungsta-
bellen erleichtern die Abschreibungsberechnung und
vermeiden Streitigkeiten zwischen Steuerpflichtigen
und Finanzverwaltung.

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist es je-
doch notwendig, dass auch bei einer Heranziehung
der Abschreibungs-Tabellen die zugrunde gelegte
Nutzungsdauer sich am tatsächlichen technischen
Verschleiß des betreffenden Wirtschaftsgutes orien-
tiert. Überprüfungen haben ergeben, dass die bisheri-
gen Abschreibungs-Tabellen diese Vorgabe nur unzu-
reichend erfüllen.

Die bisher diskutierte Verlängerung der Nutzungs-
dauer ist in einigen Bereichen völlig überzogen; die
dahingehenden Entwürfe für Verwaltungsanweisun-
gen sind überarbeitungsbedürftig. Da die Diskussion
im Detail noch nicht abgeschlossen ist, es im Schnitt
aber zu einer weit weniger drastischen Verlängerung
der Nutzungsdauern kommen sollte, wird lediglich
ein Finanzierungsbeitrag von 3,5 Mrd. DM berück-
sichtigt.
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– Reduzierung der degressiven Abschreibung für be-
wegliche Wirtschaftsgüter

Die degressive Absetzung für Abnutzung von beweg-
lichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird
von 30 auf maximal 20 % abgesenkt. Diese Maß-
nahme wirkt sich insbesondere bei Unternehmen mit
hohen Anlageinvestitionen und hohen Gewinnen aus.
Gerade diese Unternehmen profitieren in hohem
Maße von deutlichen und dauerhaften Steuersatzsen-
kungen; deshalb ist dies bei gleichzeitiger deutlicher
Absenkung der Steuersätze vertretbar.

– Verminderung der linearen Abschreibung für Ge-
bäude des Betriebsvermögens

Der lineare Abschreibungssatz für Gebäude des Be-
triebsvermögens, die nicht Wohnzwecken dienen, be-
trägt derzeit 4 %. Dieser Abschreibungssatz wird um
1 %-Punkt gesenkt. Mit der Senkung des Abschrei-
bungssatzes wird die Abschreibungsdauer an die tat-
sächliche Nutzungsdauer dieser Gebäude angenähert.

– Gesellschafterfremdfinanzierung

§ 8a Körperschaftsteuergesetz wird an die internatio-
nal üblichen Standards für Gesellschafterfremdfinan-
zierungen angepasst. Dazu werden die steuerlich an-
zuerkennenden Relationen zwischen Eigenkapital
und Gesellschafter-Fremdkapital (safe haven) zurück-
geführt. Der bisherige safe haven von 1 (Eigenkapital)
zu 3 (Fremdkapital), für das eine feste, in einem
Bruchteil des Kapitals bemessene Vergütung verein-
bart ist, wird auf 1 zu 1,5 verringert. Der bisherige
safe haven von 1 zu 0,5 bei Fremdkapital, für das eine
gewinn- oder umsatzabhängige Vergütung vereinbart
ist, wird gestrichen.

– Einführung einer Entfernungspauschale

Zu den Werbungskosten eines Arbeitnehmers gehö-
ren auch Aufwendungen für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte. Grundsätzlich können die tat-
sächlich anfallenden Kosten, unabhängig von der
Wahl des Beförderungsmittels, steuermindernd gel-
tend gemacht werden. Nach geltendem Recht ist je-
doch eine einschränkende und zwingende Pauschalie-
rung bei Fahrten mit dem eigenen Kraftfahrzeug vor-
gesehen. Durch diese Pauschalierung können Mobili-
tätsentscheidungen des Arbeitnehmers beeinflusst
werden.

Auch um eine Entscheidungsneutralität der Besteue-
rung sicherzustellen, soll unabhängig vom benutzten
Verkehrsmittel eine Pauschale von 50 Pfennig je Ent-
fernungskilometer die bisherige Kilometerpauschale
ersetzen (Entfernungspauschale). Die Entfernungs-
pauschale wird zusätzlich zu dem auf 1 500 DM ver-
minderten Arbeitnehmerpauschbetrag angesetzt, je-
doch nur für jeden Kilometer, den die Arbeitsstätte
weiter als 15 km von der Wohnung entfernt ist. Die
neue Entfernungspauschale ist auch unter ökologi-
schen Aspekten ein Fortschritt, da alle Beförderungs-
mittel steuerlich gleich behandelt werden. Sie fördert
zudem die Bildung von Fahrgemeinschaften.

– Abschaffung der degressiven Abschreibung für
Wohngebäude im Privatvermögen
Nach der Rechtsprechung ist die degressive Abschrei-
bung von Wohngebäuden des Privatvermögens keine
verbrauchsbedingte Absetzungsmethode. Sie orien-
tiert sich damit nicht an der tatsächlichen Abnutzung,
bewirkt eine Steuerstundung durch Vorverlagerung
von Aufwendungen, die dem Leistungsfähigkeitsge-
danken im Steuerrecht widerspricht; sie wirkt als Sub-
ventionsnorm. Aufgrund der deutlichen Steuerentlas-
tung für alle ist es vertretbar, die degressive Abschrei-
bung abzuschaffen.

e) Einführung einer Abgeltungssteuer für Zinseinkünfte ab
2003
Ein verantwortungsvoller Steuergesetzgeber muss Be-
steuerungsverfahren, die sich in der Praxis nicht bewährt
haben und durch Vollzugsdefizite zu Ungerechtigkeiten
führen, beseitigen oder reformieren.
– Derzeitige Situation

Die Erfahrungen mit dem geltenden Zinsabschlag ha-
ben gezeigt, dass sie die in sie gesetzten Erwartungen
nicht erfüllt hat.
 Das Zinsabschlagverfahren hat gut verdienende

Anleger zur steuerschädlichen Kapitalflucht ins
Ausland motiviert.

 Das Steueraufkommen ist weit hinter den Progno-
sen zurückgeblieben. So betrug 1996 die Differenz
zwischen ursprünglich geschätztem und tatsäch-
lichem Aufkommen des Zinsabschlags mehr als
22 Mrd. DM. 1995 waren es rd. 20 Mrd. DM.

 Der Verwaltungsaufwand für Banken, Verwaltung
und Steuerpflichtige ist weitaus höher als ur-
sprünglich angenommen. Dies betrifft vor allem
die Durchführung des Freistellungsverfahrens.

Eine grundlegende Reform der Zinsbesteuerung in
Deutschland ist deshalb dringend notwendig.
Diese Reform muss die Schwachpunkte des geltenden
Zinsabschlags aufgreifen. Sie soll einen Beitrag zu
mehr Steuerehrlichkeit leisten und damit auch zu ei-
ner Erhöhung des Steueraufkommens führen. Gleich-
zeitig soll der Verwaltungsaufwand reduziert werden.
Ferner soll der Geldwertabhängigkeit und damit der
gesteigerten Inflationsanfälligkeit der Einkunftsart
„Kapitalvermögen“ bei der Besteuerung Rechnung
getragen werden. Auch die Kapitalbildung als Quelle
der Altersversorgung oder als sonstige existenz-
sichernde Versorgungsgrundlage ist zu berücksichti-
gen.
Schließlich soll die Regelung die Bemühungen zur
Harmonisierung der Zinsbesteuerung innerhalb der
EU voranbringen.

– Reformkonzept
Durch die Einführung einer definitiven Abgeltungs-
steuer in Höhe von 25 % wird diesen Reformzielen
Rechnung getragen. Der Steuersatz von 25 % schafft
günstige Rahmenbedingungen für eine Kapitalanlage
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in Deutschland. Der Anreiz zur steuerschädlichen
Kapitalflucht ins Ausland wird spürbar reduziert.
Gleichzeitig wird ein Beitrag zu mehr Steuerehrlich-
keit und Steuergerechtigkeit geleistet.
Dadurch ist auch eine Erhöhung des Steueraufkom-
mens zu erwarten.
Durch die Einführung einer definitiven Abgeltungs-
steuer wird der Verwaltungsaufwand der Banken,
Verwaltungen und Steuerpflichtigen spürbar redu-
ziert. Insbesondere entfällt die Durchführung des auf-
wendigen Freistellungsverfahrens.
Der Geldwertabhängigkeit und damit gesteigerten In-
flationsanfälligkeit des Kapitalvermögens wird durch
den niedrigen Steuersatz von 25 % Rechnung getra-
gen. Steuerzahlern mit niedrigeren Einkommen wird
zur Wahrung der sozialen Balance ein Veranlagungs-
wahlrecht eingeräumt; damit bleibt ihnen auch der
Sparerfreibetrag erhalten.
Auch die Bedeutung der Kapitalbildung als Quelle
der Altersversorgung oder existenzsichernde Versor-
gungsgrundlage wird durch den Abgeltungssteuersatz
in Höhe von 25 % gewürdigt.
Die zum Teil sehr unterschiedlichen steuerlichen Rah-
menbedingungen bei der Besteuerung von Kapital-
vermögen innerhalb der EU lassen sich durch einsei-
tige Regelungen eines Mitgliedstaats nicht regeln. Die
Einführung einer Abgeltungssteuer unterstreicht aber,
dass Deutschland nicht gewillt ist, steuerliche Verzer-
rungen bei der Zinsertragsbesteuerung weiter hinzu-

nehmen. Gleichzeitig ist sie ein Schritt in Richtung ei-
ner Harmonisierung der Zinsbesteuerung innerhalb
der EU.

– Eckpunkte der Abgeltungssteuer
Die Abgeltungssteuer führt zu einer spürbaren Ver-
besserung der Steuergerechtigkeit und hat folgende
Eckpunkte:
 Die Abgeltungssteuer gilt für Zinserträge, nicht

für Dividenden. Damit wird eine rechtsformge-
rechte Besteuerung sichergestellt. Bei Einbezie-
hung von Dividenden würde die Gewinnerzielung
von Einzelunternehmen und Personengesellschaf-
ten steuerlich diskriminiert. Dies würde insbeson-
dere kleine Unternehmen und den Mittelstand tref-
fen.

 Zur Wahrung der sozialen Balance wird ein Veran-
lagungswahlrecht eingeführt. Dadurch wird eine
Überbelastung von Steuerzahlern mit niedrigen
Einkommen ausgeschlossen. In den Fällen, in de-
nen das Veranlagungswahlrecht ausgeübt wird,
bleiben Einnahmen aus Kapitalvermögen im bis-
herigen Umfang steuerfrei.

 Zur Vermeidung eines nicht vertretbaren Verwal-
tungsaufwandes wird die Abgeltungssteuer als
Bruttosteuer eingeführt. Steuermindernde Abzüge
von Aufwendungen sind nicht möglich. Der Steu-
erzahler hat jedoch die Möglichkeit, den Abzug im
Rahmen einer Einkommensteuerveranlagung gel-
tend zu machen.
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Steuerreform für Wachstum und Beschäftigung

Finanzierungstableau

Gewinnermittlung Steuerart Mrd. DM

Steuerbegünstigte Rücklage für Gewinne aus der Veräußerung von
Beteiligungsbesitz (§ 6b EStG)

ESt / KSt /
GewSt 3,7

Wiedereinführung der steuerneutralen Übertragung von Wirtschaftsgütern
bei Personenunternehmen (§ 6 Abs. 5 EStG) ESt / GewSt 0,8

Aufhebung der Begrenzung der Betriebsbezogenheit
bei der Rücklage nach § 6b EStG ESt / GewSt 0,5

Einkommensteuer

Entlastung für alle – durchgehende Senkung der Steuersätze,
beginnend mit 15 % Eingangssteuersatz und endend mit 35 % Höchststeuersatz ESt 60,0

Ermäßigter Steuersatz (§ 34 EStG) für Gewinne bis zu 10 Mio. DM bei
der Veräußerung kleiner und mittlerer Unternehmen, einmalig und abhängig
vom Alter des Unternehmers

ESt 1,5

Körperschaftsteuer

– Steuersatzsenkung für thesaurierte Gewinne auf 30 v. H. KSt 6,9

– Steuersatzsenkung für ausgeschüttete Gewinne auf 25 v. H. KSt 1,8

Gewerbesteuer

Senkung der Messzahl um 20 % GewSt 7,8

Bruttoentlastung 83,0
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Nachrichtlich:

Teilweise Finanzierung der Bruttoentlastung
durch Verbreiterung der Bemessungsgrundlage

Steuerart Mrd. DM

– Anpassung der Abschreibungsdauern bei beweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens (mit realistischen Ansätzen)

ESt /KSt /
GewSt 3,5

– Verminderung der degressiven Abschreibung auf bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens um 10 %-Punkte

ESt /KSt /
GewSt 11,8

– Verminderung der linearen Abschreibung für Gebäude
des Betriebsvermögens um 1 %-Punkt

ESt /KSt /
GewSt 1,7

– Einschränkung der Gesellschafterfremdfinanzierung (§ 8a KStG) ESt / KSt 1,0

– Finanzierungsbeitrag durch zusätzliche Umstrukturierungen
aufgrund der Steuerbegünstigung

ESt /KSt /
GewSt 5,0

– Einführung einer Entfernungspauschale von 50 Pf je Entfernungskilometer
bei Absenkung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags auf 1 500 DM ESt 5,1

– Abschaffung der degressiven Abschreibung auf Wohngebäude
des Privatvermögens ESt 1,4

– Einführung einer Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge ESt 3,0

Finanzierungsteil 32,5

Nettoentlastung 50,5

Anhebung des Grundfreibetrags auf 15 389 DM im Jahr 2005 ESt 5,0
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II. Besonderer Teil

Artikel 1 (Einkommensteuergesetz)
Allgemeines

Kernstück der Steuerreform für Wachstum und Beschäfti-
gung ist eine kräftige Reduzierung der Einkommensteuer-
sätze über den gesamten Tarifverlauf. Zur teilweisen Finan-
zierung der Steuerentlastungen ist es vertretbar, die steuerli-
che Bemessungsgrundlage weiter zu verbreitern. Dabei liegt
der Schwerpunkt bei der Verminderung der Abschreibungs-
sätze im Unternehmensbereich. Darüber hinaus werden auch
alle anderen sozioökonomischen Gruppen in angemessenem
Umfang zur Teilfinanzierung herangezogen.

In Deutschland besteht die dringende Notwendigkeit, die
verkrusteten Unternehmensstrukturen aufzubrechen. Hierzu
bedarf es insbesondere flankierender Maßnahmen im Steuer-
recht. Deshalb werden steuerliche Begünstigungen für Kapi-
talgesellschaften und Personenunternehmen eingeführt bzw.
wieder zugelassen. Sie werden dazu beitragen, Unterneh-
mensumstrukturierungen zu erleichtern.

Die geltende Zinsbesteuerung, die sich in der Praxis nicht be-
währt hat, wird ab dem Jahr 2003 durch eine definitive Ab-
geltungssteuer von 25 v. H. abgelöst. Zur Wahrung der sozi-
alen Balance wird insbesondere für Bezieher kleiner und
mittlerer Einkommen ein Veranlagungswahlrecht eingeführt.

Zu Nummer 1 (§ 2 Abs. 6 Satz 1 EStG)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der
Aufhebung des § 32c EStG.

Zu Nummer 2 (§ 4 Abs. 5 Nr. 6 EStG)

Die Regelungen zur Entfernungspauschale sollen auch im
betrieblichen Bereich gelten. Der neue Satz 1 soll neben der
Abzugsbeschränkung auch zum Ausdruck bringen, dass in
jedem Fall – auch wenn die tatsächlichen Aufwendungen
niedriger sind als die Entfernungspauschale – die Entfer-
nungspauschale als Betriebsausgabe abzuziehen ist. Die Re-
gelung zur pauschalen Ermittlung der nichtabziehbaren Auf-
wendungen soll – wie nach bisheriger Verwaltungsauffas-
sung – neben den Fahrzeugen, die zum Betriebsvermögen
gehören, auch auf Fahrzeuge, die für betriebliche Zwecke
gemietet oder geleast sind, anzuwenden sein.

Zu Nummer 3 (§ 6 EStG)

Zu Buchstabe a

Die Erfahrungen der Praxis haben gezeigt, dass die mit dem
Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 vorgenommenen
Einschränkungen der steuerneutralen Übertragung von Be-
triebsvermögen eine gravierende Behinderung von Unter-
nehmensumstrukturierungen darstellen, die beseitigt werden
muss.

Notwendig ist, die abgeschafften günstigen Übertragungs-
möglichkeiten für Personenunternehmen nach dem sog. Mit-
unternehmererlass wieder einzuführen. Gleiches gilt für die
Übertragungsmöglichkeiten im Rahmen einer Betriebsauf-
spaltung.

Dies wird durch eine Streichung der mit dem Steuerentlas-
tungsgesetz 1999/2000/2002 neu eingefügten Regelungen
des § 6 Abs. 5 und Abs. 6 Satz 2 und 3 EStG erreicht.

Zu Buchstabe b

§ 6 Abs. 7 wird lediglich redaktionell angepasst.

Zu Nummer 4 (§ 6b EStG)

Zu Buchstabe a

Für Gewinne aus der Veräußerung von Beteiligungen an
Kapitalgesellschaften sollen Unternehmen eine steuerfreie
Rücklage in Höhe von 60 v. H. des Veräußerungsgewinns
(Unternehmensbeteiligungsgesellschaften in voller Höhe
des Veräußerungsgewinns) bilden können. Damit wird er-
reicht, dass Gewinne aus Anteilsveräußerungen, die z. B. im
Rahmen von betrieblichen Umstrukturierungen notwendig
werden, im Zeitpunkt der Veräußerung nicht in voller Höhe
besteuert werden, wenn mit dem Veräußerungsgewinn im
Betrieb investiert wird. Die Übertragung der stillen Reserven
ist auf angeschaffte oder hergestellte abnutzbare bewegliche
Wirtschaftsgüter, auf Gebäude oder auf erworbene Kapital-
beteiligungen zulässig, die zum Anlagevermögen gehören.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsgütern reicht es bei der
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften aus,
wenn diese mindestens drei Jahre ununterbrochen zum An-
lagevermögen einer inländischen Betriebsstätte gehört ha-
ben, um die Vergünstigung des § 6b EStG in Anspruch neh-
men zu können. Damit wird eine höhere Flexibilität erreicht.
Die für Umstrukturierungsmaßnahmen notwendigen An-
teilsveräußerungen müssen nicht aus steuerlichen Gründen
„auf die lange Bank“ geschoben werden.

Zu Doppelbuchstabe bb

Durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 ist die
Möglichkeit abgeschnitten worden, Gewinne, die sich aus
der Veräußerung von Wirtschaftsgütern in einem Einzelun-
ternehmen ergeben haben, auf Investitionen in einer Perso-
nengesellschaft zu übertragen und umgekehrt. Es hat sich
gezeigt, dass diese Einschränkung notwendige Umstruktu-
rierungsmaßnahmen, insbesondere im mittelständischen Be-
reich, behindert. Die Einschränkung wird deshalb wieder be-
seitigt.

Zu Buchstabe c

Mit der Streichung des Absatzes 10 wird die Betriebsbezo-
genheit beim Gesamthandsvermögen aufgehoben und damit
die Rechtslage wieder hergestellt, wie sie vor 1999 bestan-
den hatte (vgl. R 41b Abs. 7 EStR 1998).

Zu Nummer 5 (§ 7 EStG)

Zu Buchstabe a (Absatz 2 Satz 2)
Die degressive Absetzung für Abnutzung (AfA) für beweg-
liche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird von 30
v. H. auf 20 v. H. abgesenkt.
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Zu Buchstabe b (Absatz 4 Satz 1 und 2)
Die lineare AfA für Gebäude, die zu einem Betriebsver-
mögen gehören und nicht Wohnzwecken dienen, wird zur
Finanzierung der Tarifentlastungen im Unternehmensbe-
reich von 4 v. H. auf 3 v. H. gesenkt.

Zu Buchstabe c (Absatz 5)
Die degressiven Absetzungen für Abnutzung für Mietwohn-
neubauten (§ 7 Abs. 5 Nr. 3 Buchstabe b EStG) entfallen.
Sie sind jedoch weiter anzuwenden, wenn der Steuerpflich-
tige im Fall der Herstellung vor dem 1. Januar 2001 mit der
Herstellung des Gebäudes begonnen hat oder im Fall der An-
schaffung das Objekt auf Grund eines vor dem 1. Januar
2001 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Ver-
trags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat. Als
Beginn der Herstellung gilt bei Gebäuden, für die eine Bau-
genehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bau-
antrag gestellt wird; bei baugenehmigungsfreien Gebäuden,
für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in
dem die Bauunterlagen eingereicht werden (vgl. § 52
Abs. 21c).

Zu Buchstabe d (Absatz 5a)
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung wegen
Wegfall des Absatzes 5.

Zu Nummer 6 (§ 7a EStG)
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung wegen
Änderung der Absatznummerierung in § 7 EStG.

Zu Nummer 7 (§ 7h EStG)
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung wegen
Änderung der Absatznummerierung in § 7 EStG.

Zu Nummer 8 (§ 7i EStG)
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung wegen
Änderung der Absatznummerierung in § 7 EStG.

Zu Nummer 9 (§ 9 EStG)

Zu Buchstabe a (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4)
Nach geltendem Recht sind die Aufwendungen für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bei Benutzung eines
eigenen Kraftfahrzeugs grundsätzlich mit einer Kilometer-
pauschale von 0,70 DM je Entfernungskilometer zu berück-
sichtigen (Abweichendes gilt für Behinderte, s. unten zu § 9
Abs. 2). Bei der Benutzung anderer Verkehrsmittel sind die
tatsächlichen Fahrtkosten als Werbungskosten anzusetzen.
Bei der Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 1996 hat
der Deutsche Bundestag die Bundesregierung aufgefordert
zu prüfen, ob die allein auf den Individualverkehr abgestellte
Kilometerpauschale in eine Entfernungspauschale umge-
wandelt werden kann, wobei den Belangen der Fernpendler
weiterhin Rechnung getragen werden soll. Die Prüfung hat
ergeben, die Einführung einer Entfernungspauschale von
0,50 DM/Kilometer vorzuschlagen. Dabei bleiben Entfer-

nungen zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bis zu 15 Kilo-
meter unberücksichtigt. Denn ein Arbeitsweg bis zu 15 Ki-
lometern kann bei der vorherrschenden Verkehrs- und Sied-
lungsstruktur als normal angesehen werden. Den Belangen
der Fernpendler wird zusätzlich dadurch Rechnung getra-
gen, dass die Entfernungspauschale nicht auf den Arbeitneh-
mer-Pauschbetrag angerechnet wird.

Die neue Entfernungspauschale berücksichtigt die Aufwen-
dungen bei allen Arbeitnehmern gleichermaßen unabhängig
von dem benutzten Verkehrsmittel. Sie entspricht damit Um-
weltgesichtspunkten, weil sie die Benutzung von Kraftfahr-
zeugen nicht bevorzugt. Die Entfernungspauschale kann je-
doch nicht für Strecken angesetzt werden, auf denen der Ar-
beitnehmer vom Arbeitgeber steuerfrei befördert wird. Mit
der Entfernungspauschale sollen sämtliche Aufwendungen,
die durch die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
bzw. Familienheimfahrten veranlasst sind, abgegolten sein.
Sie ist deshalb auch ein Beitrag zur Steuervereinfachung,
weil sie zukünftig Rechtsstreitigkeiten zwischen den Steuer-
pflichtigen und dem Finanzamt über die Berücksichtigung
besonderer Kosten (z. B. Kosten für Abholfahrten) und
außergewöhnlicher Kosten (z. B. Unfallkosten) bei den
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und Familien-
heimfahrten vermeidet.

Zu Buchstabe b (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr 5)

Die Entfernungspauschale soll auch für Familienheimfahr-
ten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung gelten.
Hier ist jedoch der Ansatz schon ab dem ersten Kilometer
der Entfernung sachgerecht, zumal der Ausschluss der ersten
15 Kilometer stets beim Weg zwischen Zweitwohnung und
Arbeitsstätte berücksichtigt wird.

Zu Buchstabe c (§ 9 Abs. 2)

Für Behinderte, die nach den Merkmalen ihrer Behinderung
in ihrer körperlichen Bewegungsfähigkeit als derart einge-
schränkt angesehen werden können, dass sie zu ihrer Fortbe-
wegung auf die Benutzung eines Kraftfahrzeugs angewiesen
sind, soll wie bisher eine Sonderregelung gelten. Sie sollen
von den mit der Entfernungspauschale verbundenen Typisie-
rungen, nämlich von der Begrenzung des Werbungskosten-
abzugs auf einen pauschalen Betrag von 0,50 DM/Kilometer
und auf einen Arbeitsweg von mehr als 15 Kilometern,
ebenso wenig betroffen sein, wie bisher von den mit der
Kilometerpauschale verbundenen Einschränkungen. Ihnen
soll deshalb die Möglichkeit erhalten bleiben, ihre tatsächli-
chen Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte und für die Familienheimfahrten geltend zu
machen. Die Regelung trägt damit der tatsächlichen Minde-
rung der Leistungsfähigkeit dieses Personenkreises Rech-
nung und dient der Vereinfachung, weil anderenfalls häufig
die Aufwendungen für Fahrwege bis zu 15 Kilometern als
außergewöhnliche Belastung anerkannt werden müssten.

Zu Nummer 10 (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a EStG)

Der bisherige Arbeitnehmer-Pauschbetrag erfasst sämtliche
Werbungskosten eines Arbeitnehmers. Nunmehr soll der
Werbungskostenabzug hinsichtlich der Aufwendungen für
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den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte in Form der
Entfernungspauschale von 0,50 DM ab dem 16. Kilometer
neben dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag zugelassen werden,
um die räumliche Flexibilität der Arbeitnehmer zu erhalten
und einer Entsiedelung abgelegener Räume entgegenzuwir-
ken. Es ist deshalb sachgerecht, den Arbeitnehmer-Pausch-
betrag auf 1 500 DM abzusenken. Damit bleibt die Vereinfa-
chungswirkung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags erhalten,
weil die neben den genannten Wegekosten abziehbaren Wer-
bungskosten bei der ganz überwiegenden Mehrheit der Ar-
beitnehmer diesen Betrag nicht überschreiten.

Zu Nummer 11 (§ 10d Abs. 1 Satz 1 EStG)

Redaktionelle Übernahme einer bisher bereits in der Anwen-
dungsvorschrift zu § 10d EStG in der Fassung des Steuer-
bereinigungsgesetzes vom 22. Dezember 1999 enthaltenen
Regelung (§ 52 Abs. 25).

Zu Nummer 12 (§ 16 Abs. 3 Satz 2 EStG)

Die erfolgsneutrale Realteilung einer Personengesellschaft
wird unabhängig davon, ob der Mitunternehmer einen Teil-
betrieb/Mitunternehmeranteil oder nur einzelne Wirtschafts-
güter erhält, die bei ihm Betriebsvermögen werden, wieder
zugelassen. Diese Lösung entspricht dem Grundsatz, der
auch den Änderungen zu § 6 Abs. 5 und § 6b EStG zugrunde
liegt, dass stille Reserven steuerneutral von einer Mitunter-
nehmerschaft auf einen anderen Betrieb des Mitunterneh-
mers verlagert werden können, wenn deren steuerliche Ver-
haftung erhalten bleibt. Damit sollen notwendige Umstruk-
turierungen nicht behindert werden.

Zu Nummer 13 (§ 18 EStG)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die bis-
herige Verweisung ist an den inzwischen geänderten § 16
Abs. 1 Nr. 1 anzupassen.

Zu Nummer 14 (§ 20 EStG)

Zu Buchstabe a (§ 20 Abs. 4 Satz 1)

Die Änderung dient der Klarstellung. Zur Vermeidung eines
nicht vertretbaren Verwaltungsaufwands und um die dop-
pelte Berücksichtigung des Sparer-Freibetrags (sowohl für
Abgeltung als auch bei Veranlagung) auszuschließen, wird
die Abgeltungssteuer als Bruttosteuer eingeführt, d. h., so-
wohl die Werbungskosten als auch der Sparer-Freibetrag
bleiben beim Steuerabzug unberücksichtigt. Entscheidet sich
der Steuerpflichtige für die Veranlagung (s. auch Begrün-
dung zu Absatz 5), werden die Werbungskosten und der Spa-
rer-Freibetrag im Rahmen der Einkommensteuerveranla-
gung abgezogen.

Zu Buchstabe b (§ 20 Abs. 5)

Die Vorschrift bestimmt, dass für Erträge, die bisher dem
Zinsabschlag unterlagen, und solche, bei denen bisher das
inländische Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut
aus Verwaltungsvereinfachungsgründen den Steuerabzug
nicht vorzunehmen hatte (bisherige Fälle des § 43 Abs. 1
Nr. 7 Buchstabe b Satz 4 Doppelbuchstabe bb, cc und dd

EStG), ein Wahlrecht zwischen Abgeltung durch den Steuer-
abzug und Erfassung bei der Veranlagung eingeräumt wird.

Für Erträge, für die kein Steuerabzug vorzunehmen ist (z. B.
Zinszahlungen von Privatpersonen, da der Schuldner der Ka-
pitalerträge kein inländisches Kreditinstitut ist. Nach § 43
Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe b EStG besteht keine Abzugspflicht),
besteht dagegen kein Wahlrecht. Diese Erträge sind nach wie
vor bei der Veranlagung zu erfassen. Das Wahlrecht kann der
Steuerpflichtige im Veranlagungsverfahren und nur einheit-
lich für die genannten Kapitalerträge ausüben. Ehegatten,
die gemäß § 26 in Verbindung mit § 26b EStG zusammen
zur Einkommensteuer veranlagt werden, können die Wahl
für die genannten Erträge nur gemeinsam einheitlich aus-
üben. Hat sich der Steuerpflichtige für die Abgeltungssteuer
entschieden, sind konsequenterweise auch sämtliche mit die-
sen Einkünften im Zusammenhang stehende Aufwendungen
„abgegolten“, d. h. ein Werbungskostenabzug steht insoweit
nicht mehr zu. Entsprechendes gilt für den Sparer-Freibe-
trag.

Die Vorschriften über den Steuerabzug § 43a Abs. 2, 3 und 4
EStG sind auch im Rahmen der Abgeltungssteuer zu beach-
ten. Satz 4 der Vorschrift stellt klar, dass die Wahl zwischen
Abgeltungssteuer und Veranlagung nicht auf Fälle ausge-
dehnt werden kann, in denen die Zinseinkünfte einer anderen
Einkunftsart zuzurechnen sind.

Zu Nummer 15 (§ 32 Abs. 4 Satz 2 EStG)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Anhebung
des Existenzminimums ab 2001.

Zu Nummer 16 (§ 32a Absatz 1, 4, 5 EStG)

Zu Buchstabe a

Die durchgehende kräftige Tarifentlastung (vgl. auch allge-
meinen Teil der Begründung) wird in zwei Schritten vollzo-
gen. Im ersten Schritt wird ab dem Veranlagungszeitraum
2001 der Grundfreibetrag von 13 499 DM auf 14 093 DM
angehoben. Der Eingangssteuersatz wird von 22,9 v. H. auf
18 v. H., der Höchstsatz bei der Einkommensteuer von
51 v. H. auf 42 v. H. abgesenkt.

Zu Buchstabe b

Absatz 4 ordnet an, dass für zu versteuernde Einkommen bis
107 999 Deutsche Mark eine Einkommensteuer-Grund-
tabelle zu erstellen und dem Gesetz beizufügen ist.

Zu Buchstabe c

Absatz 5 ordnet an, dass für zu versteuernde Einkommen bis
215 999 Deutsche Mark eine Einkommensteuer-Splitting-
tabelle zu erstellen und dem Gesetz beizufügen ist.

Zu Nummer 17 (§ 32c EStG)

§ 32c EStG wird aufgehoben; durch die kräftige Senkung
der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer über den ge-
samten Tarifbereich ist die Tarif-Sonderregelung für ge-
werbliche Einkünfte entbehrlich geworden. Mit der Strei-
chung des § 32c ist auch eine Vereinfachung verbunden.
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Zu Nummer 18 (§ 33a Abs. 1 Satz 1 und 4 EStG)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Anhe-
bung des Existenzminimums ab dem Veranlagungszeitraum
2001.

Zu Nummer 19 (§ 34 EStG)

Zu Buchstabe a (Abs. 1 Satz 1)

Die Unwiderruflichkeit des Antrages nach § 34 Abs. 1 EStG
auf ermäßigte Besteuerung der außerordentlichen Einkünfte
führt zu nicht vertretbaren Härten für den Steuerpflichtigen.
Ohne diese Einschränkung kann der Antrag im Rahmen ei-
nes Rechtsbehelfsverfahrens oder, soweit es nach den Vor-
schriften der AO zulässig ist, im Rahmen der Änderung von
Steuerbescheiden zurückgenommen werden. Der dadurch
entstehende Verwaltungsmehraufwand ist im Hinblick auf
den für den Steuerbürger entstehenden Vorteil vertretbar.

Zu Buchstabe b (Absatz 3)

Wer seinen Betrieb veräußert oder aufgibt, muss die ange-
sammelten stillen Reserven aufdecken und versteuern. Bis
zum Jahr 1999 wurden diese Aufgabe- und Veräußerungs-
gewinne nur mit dem halben Steuersatz besteuert. Durch das
Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 ist der halbe Steu-
ersatz für betriebliche Veräußerungs- und Aufgabegewinne
weggefallen. Damit ist für viele mittelständische Unterneh-
mer der Eckpfeiler ihrer Alterssicherung im Bestand gefähr-
det. Einer Nachfolgeplanung wurde die Basis entzogen, eine
generationenübergreifende Betriebsübernahme wird durch
die Vollbesteuerung der stillen Reserven erheblich er-
schwert. Eine ungemilderte Besteuerung der Veräußerungs-
gewinne würde eine Vielzahl von mittelständischen Unter-
nehmen sowie Kleinbetrieben in ihrer Existenz gefährden.
Arbeitsplätze drohen verloren zu gehen. Eine Neuregelung
ist daher dringend erforderlich.

Mit dem neuen Absatz 3 wird die ermäßigte Besteuerung
(halber Steuersatz) von bestimmten außerordentlichen Ein-
künften wieder zugelassen. Auf Veräußerungsgewinne im
Sinne des Absatzes 2 Nr. 1 kann der ermäßigte Steuersatz
nur einmal im Leben und nur dann angewendet werden,
wenn der Steuerpflichtige das 55. Lebensjahr vollendet hat
oder im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd be-
rufsunfähig ist und auf diese Einkünfte weder § 6b noch § 6c
angewendet worden sind. Im Hinblick auf die bevorstehende
„Nachfolgewelle“ – Schätzungen sprechen von 300 000
Unternehmen in den nächsten fünf Jahren – handelt es sich
bei dieser Regelung um eine dringend notwendige Voraus-
setzung zur Erhaltung mittelständischer Strukturen.

Zu Buchstabe c (Absatz 4)

Nach Absatz 4 kann der ermäßigte Steuersatz nur in An-
spruch genommen werden, wenn nicht gleichzeitig auf diese
Einkünfte die Reinvestitionsrücklage nach § 6b oder § 6c
angewendet wird.

Zu Nummer 20 (§ 34c Abs. 1 Satz 2 EStG)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, die durch
den Wegfall des § 32c EStG erforderlich geworden ist.

Zu Nummer 21 (§ 34f Abs. 1 Satz 1)
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, die durch
den Wegfall des § 35 EStG im Rahmen des Steuerentlas-
tungsgesetzes 1999/2000/2002 vom 24. März 1999 (BGBI. I
S. 402) erforderlich geworden ist.

Zu Nummer 22 (§ 36 Abs. 2 Nr. 3 EStG)
Es handelt sich um eine Anpassung an die Änderungen in
§ 27 KStG (Ausschüttungsbelastung 25 v. H. = 1/3 von
75 v. H.).

Zu Nummer 23 (§ 36b EStG)

Zu Buchstabe a

Die Möglichkeit der Erteilung eines Freistellungsauftrags
entfällt. Jedoch wird an Anteilseigner, die aufgrund der Art
und Höhe ihrer Einkünfte voraussichtlich nicht zur Einkom-
mensteuer veranlagt werden (Nichtveranlagungs-Fall), die
Körperschaftsteuer nach wie vor vergütet.

Zu Buchstabe b

Die Körperschaftsteuer wird dann vergütet, wenn der An-
teilseigner durch eine Bescheinigung nachweist, dass er un-
beschränkt einkommensteuerpflichtig ist und für ihn eine
Veranlagung zur Einkommensteuer voraussichtlich nicht in
Betracht kommt. Bei der Prüfung der Frage, ob eine Veran-
lagung in Betracht kommt, sind die Kapitalerträge, für die
der Anteilseigner ein Veranlagungswahlrecht in Anspruch
nehmen kann, einzubeziehen. Vergleiche auch Begründung
zu § 44a Absatz 1.

Zu Nummer 24 (§ 36c Abs. 1 Nr. 3 EStG)
Vergleiche Begründung zu § 36b Abs. 1 Satz 1 EStG.

Zu Nummer 25 (§ 38c Abs. 1 Satz 4 EStG)
Die Änderungen sind erforderlich, weil sich die Parameter
infolge des ab dem Veranlagungszeitraum 2001 geltenden
neuen Einkommensteuertarifs ändern.

Zu Nummer 26 (§ 43 EStG)
Inländische Kreditinstitute brauchten bisher aus Gründen der
Verwaltungsvereinfachung den Zinsabschlag nicht vorzu-
nehmen
– bei Zinserträgen aus Sichteinlagen, die nicht höher als

mit 1 v. H. verzinst wurden (bisher § 43 Abs. 1 Num-
mer 7 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb)

– bei Erträgen aus Bausparguthaben, wenn sie nicht höher
als mit 1 v. H. verzinst wurden (Buchstabe b Doppel-
buchstabe cc) oder dem Gläubiger eine Arbeitneh-
mer-Sparzulage oder eine Wohnungsbauprämie gewährt
wurde

– bei Bagatellbeträgen von nicht mehr als 20 Deutsche
Mark im Jahr je Konto (Buchstabe b Doppelbuchstabe
dd).

Diese Ausnahmen vom Zinsabschlag änderten jedoch nichts
an der grundsätzlichen Steuerpflicht dieser Zinserträge.
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Da ein Wahlrecht zwischen Veranlagung und Abgeltungs-
steuer nur gewährt werden kann, wenn grundsätzlich ein
Steuerabzug vorzunehmen ist, könnten Steuerpflichtige mit
den o. g. Erträgen von der Abgeltungssteuer keinen Ge-
brauch machen. Sie wären gezwungen, diese Kapitalerträge
gegenüber dem Finanzamt zu erklären, der Vereinfachungs-
effekt der Abgeltungssteuer ginge verloren. Deshalb werden
diese Erträge in den Steuerabzug einbezogen. Die Doppel-
buchstaben bb, cc und dd sind daher zu streichen.

Zu Nummer 27 (§ 43a EStG)

Zu Buchstabe a

Zu den Doppelbuchstaben aa und bb

Aufgrund der Herabsetzung der Steuersätze ist eine Anpas-
sung der Steuerabzugsbeträge erforderlich.

Zu Doppelbuchstabe cc

Vergleiche Begründung zu Doppelbuchstabe aa.

Der höhere Steuersatz für Tafelgeschäfte war aufgrund der
Anonymität des Gläubigers und der damit verbundenen Ge-
fahr der Nichterfassung von Kapitalerträgen im Rahmen der
Veranlagung notwendig und gerechtfertigt. Der Steuer-
pflichtige hat nunmehr auch in diesen Fällen das Wahlrecht
zwischen Abgeltungssteuer und Veranlagung. Eine höhere
steuerliche Belastung ist damit nicht mehr gerechtfertigt.

Zu Buchstabe b (§ 43a Absatz 2)

Vergleiche Begründung zu Doppelbuchstabe aa.

Zu Nummer 28 (§ 44a Abs. 1 und 2 EStG)

Zu Buchstabe a

Absatz 1 regelt die Voraussetzungen für eine Abstandnahme
vom Steuerabzug bei den dort genannten Erträgen.

Voraussetzung für eine Abstandnahme ist, dass der Gläubi-
ger der Kapitalerträge nicht zur Einkommensteuer veranlagt
wird (NV-Fall). Bei der Prüfung der Voraussetzungen sind
auch die Erträge, für die der Steuerpflichtige ein Veranla-
gungswahlrecht nach § 20 Abs. 5 hat, zu berücksichtigen.
Würden diese Erträge bei der Erteilung einer NV-Bescheini-
gung nicht berücksichtigt, kämen Steuerpflichtige, deren
Einkünfte sich fast ausschließlich aus sehr hohen Zinserträ-
gen zusammensetzen, unberechtigterweise in den Genuss
der völligen Abstandnahme vom Steuerabzug.

Zu Buchstabe b

Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle darf vom Steuer-
abzug nur Abstand nehmen, wenn ihr eine NV-Bescheini-
gung des zuständigen Finanzamts vorliegt.

Zur Vermeidung eines nicht vertretbaren Verwaltungsauf-
wands wird die Abgeltungssteuer als Bruttosteuer einge-
führt. Steuermindernde Abzüge wie Sparerfreibetrag und
Werbungskosten sind daher beim Steuerabzug nicht mehr
möglich. Die Erteilung eines Freistellungsauftrags entfällt.
Der Steuerpflichtige hat jedoch die Möglichkeit, diese Be-
träge im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung gel-

tend zu machen. Der Steuerpflichtige hat also die Wahl: Ent-
weder Abgeltungssteuer mit „Abgeltung“ sämtlicher damit
in Zusammenhang stehenden Aufwendungen oder Veranla-
gung unter Berücksichtigung von Sparerfreibetrag und Wer-
bungskosten.

Buchstabe c

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die aufgrund des
Wegfalls des Freistellungsauftrags erforderlich geworden
ist.

Zu Nummer 29 (§ 44b EStG)

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die aufgrund des
Wegfalls des Freistellungsauftrags erforderlich geworden
ist.

Zu Nummer 30 (§ 45d EStG)

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die aufgrund des
Wegfalls des Freistellungsauftrags erforderlich geworden
ist. Die Mitteilung an das Bundesamt für Finanzen kann so-
mit entfallen, was einen entscheidenden Beitrag zur Verwal-
tungsvereinfachung darstellt.

Zu Nummer 31 (§ 50 Abs. 1 Satz 4 EStG)

In das Zitat wird § 20 Abs. 5 zusätzlich aufgenommen.
Steuerausländer sind mit Zinserträgen grundsätzlich nicht
beschränkt steuerpflichtig und deshalb in der Regel vom
Steuerabzug nicht betroffen. Wird bei den in § 49 Abs. 1
Nr. 5 Buchstabe c genannten Erträgen ein Steuerabzug vor-
genommen, ist die Einkommensteuer für beschränkt Steuer-
pflichtige durch den Steuerabzug abgegolten. Der Anspruch
auf Erstattung nach § 50d bleibt unberührt. Ein Wahlrecht
zwischen Veranlagung und Abzugsteuer besteht nicht.

Zu Nummer 32 (§ 50e EStG)

Das bisherige Verfahren zur Steuerfreistellung von Kapital-
erträgen wird durch die Abgeltungssteuer mit Veranlagungs-
wahlrecht ersetzt. Bußgeldvorschriften zum Freistellungs-
verfahren sind daher nicht mehr erforderlich.

Zu Nummer 33 (§ 52 EStG)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Die geänderten Vorschriften des Einkommensteuergesetzes
sollen grundsätzlich erstmals ab dem Veranlagungszeitraum
2001 gelten. Abweichende Regelungen ergeben sich aus den
folgenden Absätzen.

Zu Buchstabe b (Absatz 16)

Absatz 16 regelt die letztmalige Anwendung der bisher gel-
tenden Fassung des § 6 Abs. 5 und des § 6 Abs. 6 Satz 2
und 3 EStG.

Zu Buchstabe a (Absatz 18)

Absatz 18 regelt die erstmalige Anwendung der Neufassung
des § 6b EStG.



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 27 – Drucksache 14/2903

Zu Buchstabe b (Absatz 21a)

Absatz 21a regelt die erstmalige Anwendung der Neufas-
sung des § 7 Abs. 2 Satz 2 EStG.

Zu Buchstabe c (Absatz 21b)

Absatz 21b enthält eine Übergangsregelung zur Anwendung
des § 7 Abs. 4 Satz 1 und 2 EStG. Bei Wirtschaftsgebäuden
ist § 7 Abs. 4 Satz 1 und 2 in der Fassung des Gesetzes vom
22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) weiter anzuwenden,
wenn der Steuerpflichtige im Fall der Herstellung vor dem
1. Januar 2001 mit der Herstellung des Gebäudes begonnen
hat oder im Fall der Anschaffung das Objekt auf Grund eines
vor dem 1. Januar 2001 rechtswirksam abgeschlossenen ob-
ligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts an-
geschafft hat.

Zu Buchstabe d (Absatz 21c)

Absatz 21c enthält eine Übergangsregelung zur Anwendung
des § 7 Abs. 5 EStG. Bei Mietwohnneubauten ist § 7 Abs. 5
in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999
(BGBl. I S. 2601) weiter anzuwenden, wenn der Steuer-
pflichtige im Fall der Herstellung vor dem 1. Januar 2001 mit
der Herstellung des Gebäudes begonnen hat oder im Fall der
Anschaffung das Objekt auf Grund eines vor dem 1. Januar
2001 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Ver-
trags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat.

Zu Buchstabe e (Absatz 25)

Satz 2 in Absatz 25 ist entbehrlich geworden; die Regelung
ist jetzt in § 10d EStG enthalten.

Zu Buchstabe f (Absatz 34)

Absatz 34 regelt die letztmalige Anwendung des § 16 Abs. 3
Satz 2 auf Realteilungen.

Zu Buchstabe g (Absatz 37)

Die Abgeltungssteuer ist erstmals auf Kapitalerträge anzu-
wenden, die im Veranlagungszeitraum 2003 zufließen.

Zu Buchstabe h (Absatz 41)

Absatz 41 enthält die Anwendungsregelung zu dem ab dem
Veranlagungszeitraum 2003 geltenden neuen Einkommen-
steuertarif (Neufassung des § 32a Abs. 1 EStG.).

Zu Buchstabe i (Absatz 42)

Absatz 42 enthält die Anwendungsregelung zu § 32a Abs. 4
EStG in der ab dem Veranlagungszeitraum 2003 geltenden
Fassung.

Zu Buchstabe j (Absatz 43)

Absatz 43 enthält die Anwendungsregelung zu § 32a Abs. 5
EStG in der ab dem Veranlagungszeitraum 2003 geltenden
Fassung.

Zu Buchstabe k (Absatz 44)

Absatz 44 regelt die letztmalige Anwendung der Tarifbe-
grenzung für gewerbliche Einkünfte (§ 32c EStG).

Zu Buchstabe l (Absatz 45)

Absatz 45, der die Steuersatzbegrenzung für gewerbliche
Einkünfte ab dem Veranlagungszeitraum 2002 regelt, wird
durch die allgemeine Senkung der Einkommensteuersätze
und den dadurch wegfallenden § 32c entbehrlich.

Zu Buchstabe m (Absatz 46)

Ab dem Veranlagungszeitraum 2003 erhöht sich das steuer-
freie Existenzminimum erneut; Absatz 46 enthält dazu die
Anwendungsregelung.

Zu Buchstabe n (Absatz 47)

§ 34 Abs. 1 Satz 1 soll in der vor dem Steuerentlastungsge-
setz 1999/2000/2002 geltenden Fassung wieder hergestellt
werden und ohne Unterbrechung fortgelten.

Zu Buchstabe o (Absatz 50a)

Die Regelungen zur Abgeltungssteuer sind erst ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2003 anzuwenden.

Zu Buchstabe p (Absatz 52)

Absatz 52 enthält die Anwendungsregelung zu § 38c EStG.

Zu Buchstabe q (Absatz 54a)

Absatz 54a enthält die Anwendungsregelung zu § 43a
Abs. 1 Nr. 3 EStG.

Zu Buchstabe r (Absatz 55a)

Absatz 55a enthält die Anwendungsregelungen zu den
§§ 44a, 44b und 50e, die erstmals ab dem Veranlagungszeit-
raum 2003 anzuwenden sind.

Zu Buchstabe s (Absatz 57a – neu –)

Absatz 57a enthält die Anwendungsregelung zu § 45d EStG.

Zu Buchstabe s (Absatz 57a – alt –)

Der bisherige Absatz 57a ist wegen Zeitablauf entbehrlich
geworden.

Zu Buchstabe s (Absatz 58)

Absatz 58 ist wegen Zeitablauf entbehrlich geworden.

Zu den Nummern 34 bis 38 (Anlagen 2 bis 5a)

Redaktionelle Folgeänderung zu den Änderungen in § 32a
Abs. 1, 4 und 5 EStG und den Änderungen in § 52 Abs. 41
bis 43 EStG. Die Anlagen enthalten die Einkommen-
steuer-Grund- und Splittingtabellen für die Tarife der Jahre
2001/2002 und ab 2003. Sie treten an die Stelle der
bisherigen Anlagen, die auf anderen Steuertarifen beruhen.
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Artikel 2 (Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung)

Zu Nummer 1 (§ 56 EStDV)
Die Beträge wurden an die Änderungen bei den Grundfrei-
beträgen angepasst.

Zu Nummer 2 (§ 84 EStDV)
Die Beträge wurden an die Änderungen bei den Grundfrei-
beträgen angepasst.

Artikel 3 (Körperschaftsteuergesetz)
Allgemeines

Parallel zu der Tarifentlastung bei der Einkommensteuer
kommt es bei Körperschaften ebenfalls zu einer Steuerent-
lastung durch eine deutliche Senkung sowohl des Thesaurie-
rungs- wie auch des Ausschüttungssatzes. Das Vollanrech-
nungsverfahren wird beibehalten.

Zu Nummer 1 (§ 8a KStG)

Zu Buchstabe a

Absatz 1 wird an die international üblichen Standards für die
Gesellschafter-Finanzierung angepasst. Dazu werden die
safe haven zurückgeführt. Der bisherige safe haven von
1:0,5 für gewinn- oder umsatzabhängige Vergütungen (z. B.
stille Beteiligung oder Genussrechtskapital) wird gestrichen.
Der bisherige safe haven von 1:3 für ertragsunabhängige
Vergütungen (Zinsen) wird auf 1:1,5 verringert. Die Anwen-
dung wird dadurch vereinfacht.

Zu Buchstabe b

In Absatz 4 wird für Holding-Gesellschaften der bisherige
safe haven von 1:9 auf 1:3 zurückgeführt und die Vorschrift
redaktionell an die Änderungen in Absatz 1 angepasst. Auch
insoweit wird die Anwendung vereinfacht.

Zu Nummer 2 (§ 14 KStG)

Zu Buchstabe a

Durch die Umformulierung von § 14 Nr. 1 KStG entfällt das
so genannte Additionsverbot. Bisher musste die finanzielle
Eingliederung entweder auf einer unmittelbaren oder auf ei-
ner mittelbaren Beteiligung an der Organgesellschaft beru-
hen. Zur Begründung der finanziellen Eingliederung war es
grundsätzlich nicht zulässig, mittelbare und unmittelbare
Beteiligungsverhältnisse zu addieren. Diese Einschränkung
erscheint nicht mehr sachgerecht. Die Änderung schlägt auf
die gewerbesteuerliche Organschaft durch.

Zu Buchstabe b

Künftig wird auf die bisher erforderliche wirtschaftliche und
organisatorische Eingliederung als Tatbestandsvorausset-
zung der Organschaft verzichtet. Hierbei geht es um zwei
Merkmale, die in der Praxis regelmäßig durch zumeist auf-
wendige Gestaltungen herbeigeführt werden können. Der
Verzicht auf die beiden Eingliederungsvoraussetzungen
dient somit letztlich der Vereinfachung des Steuerrechts. Die

Änderung schlägt auf die gewerbesteuerliche Organschaft
durch.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, die durch
den Wegfall der Nummer 2 erforderlich geworden ist.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, die durch
den Wegfall der Nummer 2 erforderlich geworden ist.

Zu Nummer 3 (§ 23 KStG)

Zu Absatz 1

Der Körperschaftsteuersatz beträgt 30 v. H. und gilt für alle
Körperschaften. Bei den unter das Anrechnungsverfahren
fallenden Körperschaften ist er gleichzeitig Thesaurierungs-
steuersatz.

Zu Absatz 2

Der besondere Körperschaftsteuersatz wird von 45 v. H. auf
40 v. H. herabgesetzt. Er gilt für Gewinnausschüttungen ein-
schließlich anrechenbarer Körperschaftsteuer, die anrech-
nungsberechtigte Körperschaften von dem Anrechnungsver-
fahren unterliegenden Tochtergesellschaften erhalten, wenn
für diese Ausschüttungen Einkommensteile verwendet wer-
den, die bisher einer Körperschaftsteuer von 45 v. H. (EK45)
oder von 40 v. H. (EK40) unterlegen haben. Damit soll ver-
hindert werden, dass insbesondere im Konzern die Belastung
bisher entstandener Gewinne durch Weiterausschüttung von
45 bzw. 40 v. H. auf den neuen Steuersatz von 30 v. H. her-
abgeschleust werden kann.

Zu Absatz 3

Die bisherigen Absätze 4, 5 und 6 werden die Absätze 3, 4
und 5.

Zu Absatz 5

Wie bisher ist für das Zweite Deutsche Fernsehen, Anstalt
des öffentlichen Rechts, ein besonderer Steuersatz vorgese-
hen. Der Steuersatz wurde an den neuen Körperschaftsteuer-
satz angepasst. Bei einem Reingewinnsatz von 16 v. H. er-
gibt sich ein Steuersatz von 4,8 v. H.

Zu Nummer 4 (§ 27 Absatz 1 KStG)
Die Ausschüttungsbelastung wird von bisher 30 v. H. auf
25 v. H. abgesenkt.

Zu Nummer 5 (§ 30 KStG)

Zu Buchstabe a

In Absatz 1 Nr. 1 wird die Gliederung des vollbelasteten ver-
wendbaren Eigenkapitals an den neuen Körperschaftsteuer-
satz von 30 v. H. angepasst.

Zu Buchstabe b

In Absatz 1 Nr. 2 wird das verwendbare Eigenkapital an die
neue Ausschüttungsbelastung von 25 v. H. angepasst.
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Zu Nummer 6 (§ 31 KStG)
Anpassung an die neuen Eigenkapitalteilbeträge des § 30
Abs. 1 Nr. 1 und 2, die durch Senkung des Körperschaftsteu-
ersatzes und der Ausschüttungsbelastung entstanden sind.

Zu Nummer 7 (§ 32 Abs. 4 KStG)
Anpassung an die neuen Eigenkapitalteilbeträge des § 30
Abs. 1 Nr. 1 und 2, die durch Senkung des Körperschaftsteu-
ersatzes und der Ausschüttungsbelastung entstanden sind.

Zu Nummer 8 (§ 35 Abs. 1 KStG)
Anpassung an die neue Ausschüttungsbelastung von 25 v. H.

Zu Nummer 9 (§ 54 KStG)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)
Die erstmalige Anwendung des Körperschaftsteuergesetzes
in der Fassung dieses Gesetzes wird in Absatz 1 auf den Ver-
anlagungszeitraum 2001 festgelegt.

Zu Buchstabe b (Absatz 6b)
§ 8a in der geänderten Fassung ist erstmals für nach dem
31. Dezember 2000 beginnende Wirtschaftsjahre anzuwen-
den.

Zu Buchstabe c (Absatz 10a)
Die neue Ausschüttungsbelastung von 25 v. H. gilt erstmals
für Gewinnausschüttungen und sonstige Leistungen, die mit
der Gliederung des verwendbaren Eigenkapitals zum Ende
des Jahres 2000 verrechnet werden. Das sind die im Jahre
2001 beschlossenen offenen Gewinnausschüttungen und die
im Jahre 2000 bereits erfolgten verdeckten Gewinnausschüt-
tungen und Vorabausschüttungen. Auf Antrag ist für diese
Ausschüttungen auch noch die Anwendung der alten Aus-
schüttungsbelastung von 30 v. H. möglich.

Zu Buchstabe d (Absatz 10b)
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Ein-
fügung eines neuen Absatzes 10a.

Zu Buchstabe e (Absatz 11)
Folgeänderung, damit der höher belastete Teilbetrag des
Absatzes 11 vor dem neuen Teilbetrag des Absatzes 11a und
den angepassten Teilbeträgen des § 30 als für eine Ausschüt-
tung verwendet gilt.

Zu Buchstabe f (Absatz 11a)
Absatz 11a regelt, dass der bisher mit 40 v. H. Körperschaft-
steuer vorbelastete Eigenkapitalteil übergangsweise fortge-
führt wird, bis er zum Schluss des letzten vor dem 1. Januar
2006 abgelaufenen Wirtschaftsjahrs entsprechend seiner Ta-
rifbelastung umgerechnet wird.

Artikel 4 (Umwandlungssteuergesetz)
Die Tarifermäßigung für Steuerpflichtige, die das 55. Le-
bensjahr vollendet haben, wird auch für die Steuerpflichti-
gen geöffnet, die ihr unternehmerisches Engagement in der

Rechtsform einer Kapitalgesellschaft führen und sich hier-
von unter Aufdeckung der stillen Reserven lösen bzw. die
Versteuerung der stillen Reserven beantragen. Die Beschrän-
kung auf § 34 Abs. 1 EStG würde eine nicht gerechtfertigte
Einschränkung für diese Fälle bedeuten.

Artikel 5 (Gewerbesteuergesetz)
Allgemeines

Um eine auch international vergleichbare Steuerbelastung
für Unternehmen zu erreichen, wird die Gewerbesteuer-
messzahl über den gesamten Staffeltarif um 20 v. H. gesenkt.
Die dadurch bei den Kommunen entstehenden Minderein-
nahmen werden durch eine Reduzierung der Gewerbesteuer-
umlage ausgeglichen.

Zu Nummer 1 (§ 2 Abs. 2 GewStG)

Die Änderungen bei der körperschaftsteuerlichen Organ-
schaft wirken sich auch auf die gewerbesteuerliche Organ-
schaft aus (vgl. Änderung des § 14 KStG). Darüber hinaus
wird der Ergebnisabführungsvertrag als Voraussetzung für
die Organschaftsbesteuerung auch bei der Gewerbesteuer
eingeführt. Diese Änderung dient der Rechtsvereinheit-
lichung und damit der Vereinfachung des Steuerrechts, da
die Voraussetzungen für die Organschaftsbesteuerung bei
der Körperschaftsteuer und bei der Gewerbesteuer harmoni-
siert werden.

Zu Nummer 2 (§ 11 Abs. 2 GewStG)

Die Änderung in § 11 bewirkt eine Gewerbesteuerentlastung
von 20 v. H. über den gesamten Bereich des Staffeltarifs für
Personenunternehmen (Nummer 1) und ebenso bei den an-
deren Gewerbebetrieben (Nummer 2).

Zu Nummer 3 (§ 36 GewStG)

Die Vorschrift regelt die erstmalige Anwendung der im Ge-
werbesteuergesetz geänderten Vorschriften.

Artikel 6 (Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften)
Zu Nummer 1 (§ 37o KAGG)

Es handelt sich um eine Folgeänderung.

Zu Nummer 2 (§ 39 Abs. 2 KAGG)

Es handelt sich um eine Anpassung an den gesenkten Steu-
ersatz § 43a EStG.

Zu Nummer 3 (§ 39b Abs. 1 Satz 1 KAGG)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund Wegfall
des Freistellungsauftrags.

Zu Nummer 4 (§ 40 KAGG)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung des
§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG und Anpassung der folgenden
Absatznummerierung.



Drucksache 14/2903 – 30 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung zum Wegfall des
§ 32c EStG.

Zu Nummer 5 (§ 41 Abs. 1 Nr. 2 KAGG)
Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Strei-
chung des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG und Anpassung der
nachfolgenden Absätze.

Zu Nummer 6 (§ 42 Satz 1 KAGG)
Es handelt sich um eine Folgeänderung. Anpassung an die
geänderten Absätze.

Zu Nummer 7 (§ 43 Abs. 14 KAGG)
Anwendungsvorschrift.

Zu Nummer 8 (§ 43b Abs. 1 Nr. 4 KAGG)
Es handelt sich um eine Folgeänderung.

Zu Nummer 9 (§ 46 KAGG)
Es handelt sich um Folgeänderungen.

Zu Nummer 10 (§ 47 KAGG)
Es handelt sich um Folgeänderungen.

Zu Nummer 11 (§ 48 KAGG)
Es handelt sich um Folgeänderungen.

Zu Nummer 12 (§50 KAGG)
Es handelt sich um eine Folgeänderung.

Artikel 7 (Auslandinvestment-Gesetz)
Zu Nummer 1 (§ 19 Abs. 1 Satz 2 AuslInvestmG)
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die
Streichung des § 32c EStG.

Zu Nummer 2 (§ 19a Abs. 8 AuslInvestmG)
Absatz 8 enthält die Anwendungsvorschrift.

Artikel 8 (Gesetz zur Durchführung der EG-Richtli-
nie über die gegenseitige Amtshilfe im Be-
reich der direkten und indirekten Steuern)

Durch das Inkrafttreten der sog. Schiedsverfahrenkonven-
tion (Übereinkommen über die Beseitigung der Doppelbe-

steuerung im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen
verbundenen Unternehmen) sowie seiner Verlängerung ist
der Grund für den § 3 Abs. 1 Nr. 2 EG-AHG entfallen. Die
Vorschrift hat keine praktische Bedeutung.

Artikel 9 (Gemeindefinanzreformgesetz)
Die Senkung der Gewerbesteuerumlage ist notwendig, damit
die Gemeinden nicht mehr zur Finanzierung der Steuerre-
form beitragen als ihrem Anteil an den Steuereinnahmen ent-
spricht. Aus dem gleichen Grund muss im Jahre 2003 die
Gewerbesteuerumlage wieder angehoben werden; sie liegt
dann aber noch immer weit unter dem im Jahre 2000 gelten-
den Satz.

Artikel 10 (Bundeskindergeldgesetz)

Zu Nummer 1 (§ 2 Abs. 2 BKGG)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Anhebung
des Existenzminimums für die Veranlagungszeiträume 2001
und 2002.

Zu Nummer 2 (§ 20 Abs. 1 BKGG)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Anhebung
des Existenzminimums ab dem Veranlagungszeitraum 2003.

Artikel 11 (Neufassung der betroffenen Gesetze und
Rechtsverordnungen)

Wegen der umfangreichen Änderungen einzelner Gesetze
soll – soweit nicht bereits in diesen Gesetzen vorgesehen –
das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ermächtigt
werden, die sich auf Grund der Änderungen ergebenden
Neufassungen im Bundesgesetzblatt bekannt zu machen.

Artikel 12 (Rückkehr zum einheitlichen
Verordnungsrang)

Um zu vermeiden, dass die im Rahmen dieses Gesetzes vor-
genommenen Änderungen der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung künftig nur noch durch Gesetz, aber nicht
mehr vom Verordnungsgeber späteren Erfordernissen ange-
passt werden können, ist eine besondere Bestimmung erfor-
derlich, die dies gestattet.

Artikel 13 (Inkrafttreten)
Artikel 22 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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